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1. Zusammenfassung:

Im Zuge eines Raumordnungsverfahrens (ROV) soll ein geeigneter Standort für das neue ICE-Werk 
in der Metropolregion Nürnberg gefunden werden. Aus Gründen der Sicherheit und der Betriebs-
durchführung ist es notwendig, einen Teil der Anlagen und Flächen mit künstlichen Beleuchtungsele-
menten auszustatten
In der vorliegenden lichttechnischen Untersuchung wurden die durch die Beleuchtungsanlagen des 
ICE-Werks verursachten Lichtimmissionen (Raumaufhellung und Blendung) in der bewohnten Nach-
barschaft (Schutzgut Mensch) rechnerisch prognostiziert. Ferner wurden die Auswirkungen auf die 
umliegende Flora und Fauna (Schutzgut Tiere und Pflanzen) und den Straßenverkehr bewertet. Ins-
gesamt wurden drei Standorte, die ins Raumordnungsverfahren eingereicht werden, lichttechnisch 
un-tersucht. Bei den Standorten handelt es sich um den Standort B: Allersberg/Pyrbaum, den 
Standort F: Ehemaliges Munitionslager Feucht und den Standort G: südlich ehemaliges 
Munitionslager Feucht.

Die geforderten Beleuchtungsniveaus auf den Flächen und den jeweiligen Anlagen liegen zwischen 
10 lx (Abstellanlagen, Vorfeld, usw.) und 500 lx (Innenbeleuchtung des Bürogebäudes). Anhand 
der Beleuchtungsanlagen im geplanten ICE-Werk ergeben sich in der Untersuchung folgende 
Lichtimmis-sionen in der bewohnten Nachbarschaft.

Standort B: Allersberg/Pyrbaum:
· In der umliegenden Nachbarschaft werden Beleuchtungsstärken von bis EF = 0,67 lx ermit-

telt. Alle der 11 untersuchten Immissionsorte in der umliegenden Nachbarschaft (vgl Abbil-
dung 4 im Gutachten) liegen im Bereich der zulässigen Raumaufhellung.

· In der umliegenden Nachbarschaft werden Blendmaße von kS = 75 ermittelt. Insgesamt lie-
gen an 2 der 11 untersuchten Immissionsorte (vgl. Abbildung 4 im Gutachten) Überschrei-
tungen des zulässigen Blendmaßes kS vor.

Standort F: Ehemaliges Munitionslager Feucht:

· In der umliegenden Nachbarschaft werden Beleuchtungsstärken von bis EF = 2,91 lx ermit-
telt. Alle der 14 untersuchten Immissionsorte (vgl. Abbildung 5 im Gutachten) liegen im Be-
reich der zulässigen Raumaufhellung.

· In der umliegenden Nachbarschaft werden Blendmaße von kS = 121 ermittelt. Insgesamt
liegen an 4 der 14 untersuchten Immissionsorte (vgl. Abbildung 5 im Gutachten) Überschrei-
tungen des zulässigen Blendmaßes kS vor.

Standort G: südlich ehemaliges Munitionslager Feucht

· In der umliegenden Nachbarschaft werden Beleuchtungsstärken von bis EF = 0,12 lx ermit-
telt. Alle der 14 untersuchten Immissionsorte (vgl. Abbildung 5 im Gutachten) liegen im Be-
reich der zulässigen Raumaufhellung.

· In der umliegenden Nachbarschaft werden Blendmaße von kS = 132 ermittelt. Insgesamt
liegen an 7 der 14 untersuchten Immissionsorte (vgl. Abbildung 5 im Gutachten) Überschrei-
tungen des zulässigen Blendmaßes kS vor.

Folgende Maßnahmen zur Entschärfung der lichttechnischen Beeinträchtigungen in der Nachbar-
schaft bieten sich an:
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- Wahl und Anbringung der Leuchten mit Anbringung von Blendschutz

- Konzipierung sichtunterbrechender Objekte

Um Beeinträchtigungen durch Lichtverschmutzung für Verkehrsteilnehmer möglichst gering zu halten,
sind vor allem die Wahl der Leuchten und deren Anbringung ausschlaggebend.

Um Beeinträchtigungen durch Lichtverschmutzung für Tiere und Menschen möglichst gering zu halten,
ist vor allem die Wahl der Leuchten ausschlaggebend. Daher ist im Zuge der Planung unter anderem
darauf zu achten, dass

- die Leuchten nicht nach oben abstrahlen.

- die verwendeten Leuchtmittel eine Farbtemperatur von < 3.000 K (warm-weißes Licht) 
aufweisen.

- die Gehäuse der Leuchten/Lampen gegen das Eindringen von Insekten vollständig ge-
schlossen sind.

- die Beleuchtung nicht höher als unbedingt notwendig montiert wird.

- die maximale Beleuchtungsstärke so gering wie möglich gehalten wird.

- die Betriebszeiten der Beleuchtungsanlagen so gering wie möglich gehalten werden.

Abschließend kann festgehalten werden, dass unter den vorliegenden Randbedingungen mit der 
Anwen-dung der Vermeidungsmaßnahmen eine positive Prognose für die Einhaltung der 
Immissionswerte gestellt werden kann.
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2. Aufgabenstellung

Im Zuge eines Raumordnungsverfahrens (ROV) soll ein geeigneter Standort für das neue ICE-Werk 
in der Metropolregion Nürnberg gefunden werden. Das ICE-Werk soll standortunabhängig aus pri-
mären und sekundären Dispositionsgruppen, Werkshallen, Behandlungs- und Gleisanlagen 
bestehen. Aus Gründen der Sicherheit und der Betriebsdurchführung ist es notwendig, einen Teil der 
Anlagen und Flächen mit künstlichen Beleuchtungselementen auszustatten. Hier sind abhängig von 
den Arbeiten, die auf der Fläche oder in den Anlagen durchzuführen sind, unterschiedliche 
Anforderungen an das Beleuchtungsniveau gestellt.

Im Zuge einer lichttechnischen Untersuchung sind die Auswirkungen der künstlichen Beleuchtungsan-
lagen von drei möglichen Standorten (B: Allersberg/Pyrbaum, F: Ehemaliges Munitionslager Feucht 
und G: südlich ehemaliges Munitionslager Feucht) auf deren jeweilige umliegende Nachbarschaft 
(bewohnte Nach-barschaft) und umliegende Naturflächen (Flora und Fauna: hier 
maßgeblich das Vogelschutzgebiet „Nürnberger Reichswald“ und der Artenschutz 
insbesondere der Fledermäuse) zu erheben und beurteilen.

Die Ergebnisse der Untersuchung sind für das Raumordnungsverfahren zusammenzustellen und in 
digitaler Form im PDF-Format an die Auftraggeberseite zu übermitteln. Ggf. sind Maßnahmen zur 
Konfliktentschärfung zu erarbeiten.
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3. Örtliche Gegebenheiten

In der vorliegenden lichttechnischen Untersuchung sollen drei mögliche Standorte auf deren Eignung 
beurteilt werden. Bei den drei Standorten handelt es sich um Standorte südlich der Stadt Nürnberg. 
Nachfolgend werden die örtlichen Gegebenheiten der drei Standorte kurz vorgestellt.

3.1  Standort B: Allersberg/Pyrbaum

Der Standort befindet sich auf den Gemeindegebieten von Allersberg, Pyrbaum und Roth und liegt 
somit in den Landkreisen Roth und Neumarkt i.d. Oberpfalz.
Das Gelände im Bereich des Plangebiets als auch der umliegenden Nachbarschaft ist Höhenunter-
schieden unterworfen. Das Plangebiet soll gemäß [12] auf eine Höhe von voraussichtlich 381 m üNN 
gesetzt werden. In der nachfolgenden Abbildung sind das Plangebietsareal sowie die 
umliegende Nachbarschaft dargestellt. Auf dem Plangebietsareal sind Flächen dargestellt, auf 
denen bestimmte Gebäude und Anlagen liegen werden. Bei der violetten und roten Fläche handelt 
es sich um Eingangs-und Ausgangsgleise. Auf der grünen Fläche liegen die Werkshalle, das 
Lager und die Sozialge-bäude. Auf der blauen Fläche befinden sich die Behandlungsanlagen (z.B. 
Außenreinigungsanlage). Die gelben Linien stellen Gleise dar. Eine genaue Auflistung der 
geplanten Gebäude und Anlagen finden sich bei der Auflistung der zu beleuchtenden Flächen 
und Anlagen im Kapitel 5.1 und der Anlage 1. Bei den Plananlagen (Werkshalle, Trainport, 
Sozialgebäude  und Verwaltungsgebäude, Außenreinigungsanlage, Außenlager und 
Innenreinigungsanlage), die für die lichttechnischen Berechnungen angesetzt wurden, handelt es 
sich im Zuge der derzeitigen Planung lediglich um An-nahmen und Grobverortung, die keine 
endgültigen Planungsstände darstellen. Die Höhenkonzeption der Plangebäude [15] basiert 
ebenfalls auf Annahmen.
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Abbildung 1: Übersichtslageplan des Standorts B: Allersberg/Pyrbaum

© eigene Darstellung mit Geobasisdaten: Bayerische Vermessungsverwaltung
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Umliegende Infrastruktur und Nachbarschaft

Östlich des Plangebiets verläuft – durch die Neubaustrecke Nürnberg – Ingolstadt getrennt – die 
Bundesautobahn BAB 9 in Nord-Süd-Richtung in einem Abstand von etwa 80 m an der nächstgele-
genen Stelle. Zum jetzigen Zeitpunkt verlaufen die Kreisstraßen RH 35 und RH 38 durch das Plange-
biet. Es ist davon auszugehen, dass eine Verlegung der Straßen erforderlich werden wird.

Südöstlich des Plangebiets – in einem Abstand von etwa 600 m – befindet sich der Gemeindeteil 
Altenfelden des Marktes Allersberg. Südöstlich davon – in einem Abstand von etwa 1,5 km zum 
nächstgelegenen Plangebietspunkt – befindet sich die Marktgemeinde Allersberg. Diese beiden 
Nachbarschaftsbereiche weisen im Vergleich zum Plangebiet ein größeres Höhenniveau auf. Südöst-
lich des südlichen Plangebietsrandes befindet sich ferner in einem Abstand von etwa 370 m ein Ge-
bäude im Wald. Westlich des Plangebiets handelt es sich bei den Gebäuden auf den Flurstücken 71 
und 71/1 (Schreckhäusl 1), die einen Abstand von etwa 280 m zum Plangebiet aufweisen, um die 
nächstgelegenen Gebäude in der westlichen Nachbarschaft. Weiter westlich befindet sich der Ge-
meindeteil Harrlach der Kreisstadt Roth in einem Abstand von mehr als 900 m. Die westlich des Plan-
gebiets gelegene Nachbarschaft weist ein niedrigeres Höhenniveau als das Plangebiet auf. Östlich 
des Plangebiets in einem Abstand von mehr als 500 m befinden sich Gebäude (Straßmühle 21, 
Faberhof 22) der Marktgemeinde Pyrbaum. Diese Gebäude weisen im Vergleich zum Plangebiet ein 
niedrigeres Höhenniveau auf. Nordöstlich zum Plangebiet in einem Abstand von über 800 m befin-
den sich weitere Gebäude (z.B. Birkenlach 2) der Marktgemeinde Pyrbaum. Dieser Nachbarschafts-
bereich weist im Vergleich zum Plangebiet ein höheres Höhenniveau auf. Die örtlichen Gegebenhei-
ten können der Abbildung 1 entnommen werden. Ein Höhenplan der Nachbarschaft ist in der Anlage 
1 hinterlegt.

Umliegende Naturflächen

Der Standort B: Allersberg/Pyrbaum befindet sich auf derzeit bewaldeten Flächen des Vogelschutz-
gebietes „Nürnberger Reichswald“. Das Plangebiet ist daher an allen Seiten von Waldflächen 
umgeben. Den lichtimmissionstechnischen Untersuchungsgegenstand bilden die umliegenden 
Nachbargebäude und die umliegenden Naturflächen des Vogelschutzgebietes „Nürnberger 
Reichswald“.

3.2  Standort F: Ehemaliges Munitionslager Feucht

Das Planvorhaben befindet sich im Markt Feucht (Landkreis Nürnberger Land) sowie im Markt Wen-
delstein (Landkreis Roth). Das Plangebiet befindet sich auf dem Areal des ehemaligen Munitionsla-
gers. Das Gelände im Bereich des Plangebiets als auch der umliegenden Nachbarschaft ist Höhen-
unterschieden unterworfen. Das Plangebiet soll gemäß [12] auf eine Höhe von 371 m üNN gesetzt 
werden. Auf dem Plangebietsareal sind Flächen dargestellt, auf denen bestimmte Gebäude und An-

lagen liegen. Bei der violetten und roten Fläche handelt es sich um Eingangs- und Ausgangsgleise. 
Auf der grünen Fläche liegen die Werkshalle, das Lager und die Sozialgebäude. Auf der blauen 
Fläche befinden sich die Behandlungsanlagen (z.B. Außenreinigungsanlage). Die gelben Linien 
stellen Gleise dar. Eine genaue Auflistung der geplanten Gebäude und Anlagen finden sich bei der 
Auflis-tung der zu beleuchtenden Flächen und Anlagen im Kapitel 5.1 und der Anlage 1. Bei 
den Plange-bäuden (Werkshalle, Trainport, Sozial- und 
Verwaltungsgebäude, Außenreinigungs-anlage, Außenlager und Innenreinigungsanlage), die 
in der nachfolgenden Abbildung dargestellt sind, handelt es sich im Zuge der derzeitigen 
Planung lediglich um Annahmen und Grobverortung,
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die keine endgültigen Planungsstände darstellen. Die Höhenkonzeption der Plangebäude [15] ba-
siert ebenfalls auf Annahmen.

Abbildung 2: Übersichtslageplan des Standorts F: Ehemaliges Munitionslager Feucht

© eigene Darstellung mit Geobasisdaten: Bayerische Vermessungsverwaltung

Umliegende Infrastruktur und Nachbarschaft

Östlich des Plangebiets verläuft in einem Abstand von etwa 900 m an der nächstgelegenen Stelle
die Bundesautobahn BAB 9 in Nord-Süd-Richtung. Südlich des Plangebiets verläuft in einem Abstand
von etwa 800 m an der nächstgelegenen Stelle die Bundesautobahn BAB 73 in Ost-West-Richtung.
Westlich des Plangebiets verläuft die Staatsstraße St2225 in Südost-Nordwest-Richtung. Am nächst-
gelegenen Punkt liegt hier ein Abstand von ca. 60 m zum Plangebiet vor.

Nördlich des Plangebiets – in einem Abstand von etwa 50 m– befindet sich der Gewerbepark Nürn-
berg-Feucht-Wendelstein. Dieser Nachbarschaftsbereich weist gerade im westlichen Bereich im Ver-
gleich zum Plangebiet ein höheres Höhenniveau auf. Nach Osten hin ist das nördliche Gelände ab-
steigend, sodass sich der nordöstliche Bereich des Gewerbeparks Nürnberg-Feucht nahezu auf Höhe
des Plangebiets befindet. Südöstlich des östlichen Plangebietsrandes befinden sich in einem Abstand
von 250 m an der nächsten Stelle die nächsten Gebäude in der östlichen Nachbarschaft. Die Ge-
bäude weisen ein niedrigeres Höhenniveau als das Plangebiet auf. Weiter südöstlich – durch die
Bundesautobahn BAB 9 vom Plangebiet getrennt – befinden sich in einem Mindestabstand von 1 km
Gebäude des Marktes Feucht auf einem im Vergleich zur Plangebietshöhe niedrigerem Höhenniveau.
Südöstlich des Plangebiets – westlich der Bundesautobahn BAB 9 – befindet sich die Reitanlage
Feucht, die höhentechnisch deutlich unter Plangebietsniveau liegt. Südlich des Plangebiets – durch
die Bundesautobahn BAB 73 vom Plangebiet getrennt – befinden sich Gebäude des Gemeindeteils
Röthenbach bei Sankt Wolfgang des Marktes Wendelstein in einem Abstand von etwa 1,5 km. Dieser
Nachbarschaftsteil befindet sich über 20 m unter Plangebietsniveau. Westlich des Plangebiets befin-
den sich keine Gebäude. Die örtlichen Gegebenheiten können der Abbildung 2 entnommen werden.
Ein Höhenplan der Nachbarschaft ist in der Anlage 1 hinterlegt.
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Umliegende Naturflächen

Der Standort befindet sich auf derzeit bewaldeten Flächen des Vogelschutzgebietes „Nürnberger 
Reichswald“. Das Plangebiet ist daher an allen Seiten von Waldflächen umgeben.

Den lichtimmissionstechnischen Untersuchungsgegenstand bilden die umliegenden 
Nachbargebäude, die umliegenden Naturflächen des Vogelschutzgebietes „Nürnberger 
Reichswald“ und ihre Faunabestände und die umliegenden Straßen (Autobahnen BAB 9 und BAB 
73 und Staatsstraße St2225).

3.3  Standort G: Südlich ehemaliges Munitionslager Feucht

Der Standort befindet sich in den Gemeindegebieten von Feucht und Wendelstein sowie im gemein-
defreien Gebiet Forst Kleinschwarzenlohe. Er liegt in den Landkreisen Roth und Nürnberger 
Land. Das Gelände im Bereich des Plangebiets als auch der umliegenden Nachbarschaft ist 
Höhenunter-schieden unterworfen. Das Plangebiet soll gemäß [12] auf eine Höhe von 366 m üNN 
gesetzt werden. Auf dem Plangebietsareal sind Flächen dargestellt, auf denen bestimmte Gebäude 
und Anlagen liegen. Bei der violetten und roten Fläche handelt es sich um Eingangs- und 
Ausgangsgleise. Auf der grünen Fläche liegen die Werkshalle, das Lager und die Sozialgebäude. 
Auf der blauen Fläche be-finden sich die Behandlungsanlagen (z.B. Außenreinigungsanlage). Die 
gelben Linien stellen Gleise dar. Eine genaue Auflistung der geplanten Gebäude und Anlagen 
finden sich bei der Auflistung der zu beleuchtenden Flächen und Anlagen im Kapitel 5.1 und der 
Anlage 1. Bei den Plangebäuden (Werkshalle, Trainport, Sozial- und 

Verwaltungsgebäude, Außenreinigungsanlage, Außenlager und Innenreinigungsanlage), die in der 
nachfolgenden Abbildung dargestellt sind, han-delt es sich im Zuge der derzeitigen 
Planung lediglich um Annahmen und Grobverortung, die keine endgültigen Planungsstände 
darstellen. Die Höhenkonzeption der Plangebäude [15] basiert eben-falls auf Annahmen.

Abbildung 3: Übersichtslageplan des Standorts G Südliches ehemaliges Munitionslager Feucht
© eigene Darstellung mit Geobasisdaten: Bayerische Vermessungsverwaltung
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Umliegende Infrastruktur und Nachbarschaft

Östlich des Plangebiets verläuft in einem Abstand von mindestens 430 m die Bundesautobahn BAB
9 in Nord-Süd-Richtung. Südlich des Plangebiets verläuft in einem Abstand von etwa 430 m an der
nächstgelegenen Stelle die Bundesautobahn BAB 73 in Ost-West-Richtung. Südwestlich des Plange-
biets verläuft die Staatsstraße St2225 in Südost-Nordwest-Richtung. Am nächstgelegenen Punkt liegt
hier ein Abstand von ca. 180 m zum Plangebiet vor.

Nördlich des Plangebiets – in einem Abstand von etwa 580 m an der nächsten Stelle– befindet sich
der Gewerbepark Nürnberg-Feucht-Wendelstein. Dieser Nachbarschaftsbereich weist gerade im
westlichen Bereich im Vergleich zum Plangebiet ein größeres Höhenniveau auf. Nach Osten hin ist
das nördliche Gelände absteigend, sodass sich der nordöstliche Bereich des Gewerbeparks Nürn-
berg-Feucht nur geringfügig über Plangebietsniveau befindet. Nördlich des östlichen Plangebietsteils
befinden sich mehrere Wohngebäude auf einem gegenüber der Plangebietshöhe niedrigeren Hö-
henniveau. Der Abstand an der nächsten Stelle beträgt hier etwa 200 m. Östlich des Plangebiets–
durch die Bundesautobahn BAB 9 vom Plangebiet getrennt – befinden sich in einem Mindestabstand
von 580 m Gebäude des Marktes Feucht auf einem im Vergleich zur Plangebietshöhe ähnlichem
Höhenniveau. Südöstlich des Plangebiets – westlich der Bundesautobahn BAB 9 – befindet sich in
einem Abstand von über 700 m die Reitanlage Feucht, die höhentechnisch unter Plangebietsniveau
liegt. Südlich des Plangebiets – durch die Bundesautobahn BAB 73 vom Plangebiet getrennt – befin-
den sich Gebäude des Gemeindeteils Röthenbach bei Sankt Wolfgang des Marktes Wendelstein in
einem Abstand von über 700 m. Dieser Nachbarschaftsteil befindet sich höhentechnisch unter Plan-
gebietsniveau. Westlich des Plangebiets befinden sich keine Gebäude. Die örtlichen Gegebenheiten
können der Abbildung 3 entnommen werden. Ein Höhenplan der Nachbarschaft ist in der Anlage 1
hinterlegt.

Umliegende Naturflächen

Der Standort befindet sich auf derzeit bewaldeten Flächen des Vogelschutzgebietes „Nürnberger
Reichswald“ auf dem ehemaligen Munitionslager. Das Plangebiet ist daher an allen Seiten von Wald-
flächen umgeben.

Den lichtimmissionstechnischen Untersuchungsgegenstand bilden die umliegenden Nachbarge-
bäude, die umliegenden Naturflächen des Vogelschutzgebietes „Nürnberger Reichswald“ und ihre
Faunabestände und die umliegenden Straßen (Autobahnen BAB 9 und BAB 73 und Staatsstraße
St2225).
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4. Grundlagen

4.1  Methodisches Vorgehen

Die Flächen und Gebäude des geplanten ICE-Werks Nürnberg müssen neben dem Tagzeitraum auch
im Abend- und Nachtzeitraum beleuchtet werden. Ein Lichtkonzept liegt zum jetzigen frühen Planungs-
stand noch nicht vor. Es wird daher folgende Vorgehensweise der vorliegenden Untersuchung zu-
grunde gelegt.

1) In einem ersten Schritt ist für die einzelnen zu beleuchtenden Flächen und Anlagen des ge-
planten ICE-Werks eine ausreichende Beleuchtung zu planen, die die Anforderungen für eine
ausreichende mittlere Beleuchtung der Flächen und Anlagen erfüllt. Es wird kein Lichtkonzept
erstellt, weshalb Kriterien wie Gleichverteilung der Beleuchtung, Blendung durch die Beleuch-
tung im Plangebiet etc. keine Berücksichtigung finden. Auch bei der Leuchtenwahl stand eine
ausreichende Beleuchtung im alleinigen Fokus. Es findet somit ggf. eine für die Schutzbelange
der Nachbarschaft auf der sicheren Seite liegende Überdimensionierung der Beleuchtung
des Plangebiets statt, die eine Mindestausleuchtung der geplanten Betriebsflächen gewähr-
leistet. Erfüllt das Beleuchtungskonzept die Anforderungen an eine ausreichende Beleuch-
tung,

2) so ist in einem zweiten Schritt der Einfluss dieser Beleuchtung auf die Nachbarschaft und
Umwelt zu erheben und zu beurteilen.

4.2  Bewertung der Lichtimmissionen

Durch die künstliche Beleuchtung der Flächen des geplanten ICE-Werks entstehen Lichtabstrahlungen,
die über das Plangebiet hinaus an die Nachbarschaft abgegeben werden. Lichtimmissionen gelten
gem. § 3 des BimSchG [1] als schädliche Umwelteinwirkungen, falls hieraus „Gefahren, erhebliche
Nachteile oder erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft“ hervorgehen.
Dabei sind sowohl Menschen als auch Tiere und Pflanzen als relevante Immissionsempfänger berück-
sichtigt. Gesetzliche Anforderungen an Lichtimmissionen bestehen in Bayern zurzeit jedoch nicht. Zur
Beurteilung der Lichtimmissionen hat die Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz (LAI)
deshalb die Licht-Richtlinie „Hinweise zur Messung, Beurteilung und Minderung von Lichtimmissionen“
[4] veröffentlicht. Zu den lichtemittierenden Anlagen gehören gemäß der Licht-Richtlinie „künstliche
Lichtquellen aller Art“. Bei „Anlagen zur Beleuchtung des öffentlichen Straßenraumes, Beleuchtungs-
anlagen von Kraftfahrzeugen und dem Verkehr zuzuordnende Signalleuchten“ [4] handelt es sich
nicht um Anlagen im Sinne des §3 Absatz 5 des BimSchG [1]. Somit sind die hier vorgeschlagenen
Anforderungen zum Schutz der Nachbarschaft für den vorliegenden Fall (Beleuchtung der Betriebs-
flächen des ICE-Werks) anwendbar. Zur Beurteilung von Lichtimmissionen sind die Raumaufhellung
und die Blendung maßgeblich. Die im Rahmen des Immissionsschutzes zu beurteilenden Lichteinwir-
kungen bewegen sich im Bereich der Belästigung. Gesundheitliche Schäden am Auge sind nicht zu
erwarten.
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4.2.1  für den Menschen in bebauten Gebieten

Für die Beurteilung der Raumaufhellung nennt die Licht-Richtlinie des LAI die folgenden Immissions-
richtwerte [4]:

Immissionsort (Einwirkungsort)
Gebietsart nach BauNVO

mittlere Beleuchtungsstärke EF in lx
6 Uhr bis 22 Uhr 22 Uhr bis 6 Uhr

Kurgebiete, Krankenhäuser, Pflegeanstalten 1 1
Reine Wohngebiete, Allgemeine Wohnge-
biete, Besondere Wohngebiete, Kleinsied-
lungsgebiete, Erholungsgebiete

3 1

Dorfgebiete, Mischgebiete 5 1
Kerngebiete, Gewerbegebiete, Industriege-
biete

15 5

Die o.g. Immissionsrichtwerte beziehen sich auf zeitlich konstantes und weißes oder annähernd wei-
ßes Licht, das mehrmals in der Woche jeweils länger als eine Stunde eingeschaltet ist.

Für die Beurteilung der Blendung nennt die Licht-Richtlinie des LAI die folgenden Immissionsrichtwerte
[3]:

Immissionsort (Einwirkungsort)
Gebietsart nach BauNVO

Immissionsrichtwert k für Blendung
6 Uhr bis
20 Uhr

20 Uhr bis
22 Uhr

22 Uhr bis
6 Uhr

Kurgebiete, Krankenhäuser, Pflegeanstalten 32 32 32
Reine Wohngebiete, Allgemeine Wohnge-
biete, Besondere Wohngebiete, Kleinsied-
lungsgebiete, Erholungsgebiete

96 64 32

Dorfgebiete, Mischgebiete 160 160 32
Kerngebiete, Gewerbegebiete, Industriege-
biete

-- -- 160

Die Blendung kS an einem Immissionsort errechnet sich maßgeblich aus der Leuchtdichte LS der jewei-
ligen Leuchte, dem Raumwinkel ΩS, in dem diese Leuchtquelle am Immissionsort wahrgenommen wird
und der Leuchtdichte der umgebenden Nachbarschaft LU. Eine höhere Leuchtdichte (LS) einer Leuchte,
eine niedrigere Umgebungsleuchtdichte (LU) sowie ein großer Raumwinkel (ΩS) führen zu einer Erhö-
hung der psychologischen Blendung kS. Die Blendung an einem Immissionsort wird immer ausgehend
von einer Leuchte bestimmt. Hierbei reagieren die in die Blendungsberechnung einfließenden oben
genannten Berechnungseingangsdaten sehr sensibel auf die Lagebeziehungen Immissionsort und
Leuchte und der Leuchteigenschaften der Leuchte. Neben der individuellen Blendcharakteristik einer
Leuchte (mit Blendschuten, Spiegelflächen, etc.) kann auch der genauen Lage, Neigung, Anbrin-
gungshöhe und Orientierung der Leuchte ein großer Einfluss in Bezug auf ihr Blendverhalten in der
Nachbarschaft beigemessen werden. Auch die genaue Lage des Immissionsorts (Lage des Fensters
o.Ä. an der Fassade, genaue Höhe des Fensters) hat maßgeblichen Einfluss auf die Höhe der Blen-
dungswirkung. Die Blendungsberechnung setzt daher sehr genaue Randbedingungen voraus, die im



Möhler + Partner Ingenieure AG Bericht 770-6697 Seite 18 von 46

Zuge der Planrealisierung sicherlich mit Unsicherheiten behaftet sind, da geringe Veränderungen zu 
großen Veränderungen der Blendungen führen können. Die Ermittlung der Blendungen gibt daher 
eher Aufschluss darüber, ob an einem Immissionsort grundsätzlich Blendungen auftreten und in wel-
cher Größenordnung diese zu erwarten sind. Im Zuge der konkreten Lichtplanung, wenn auch die 
Höhenlage des Plangebietsareals und damit einhergehend auch der Planleuchten genau definiert ist 
und etwaige Geländeabtragungen/-aufschüttungen abschließend festgelegt sind, ist dafür Sorge zu 
tragen, dass Blendeinflüsse durch geeignete Leuchtenwahl und Anbringung minimiert oder vermieden 
werden können. Eine abschließende Aussage über das Blendverhalten einer Leuchte in der Nachbar-
schaft sollte in Form einer lichttechnischen Messung getroffen werden.

Es wurde abhängig von den geforderten Beleuchtungsniveaus auf den Flächen und Anlagen [13] 
eine Beleuchtung nach 22:00 Uhr (Nachtzeitraum) angesetzt, da die Beleuchtung auch im Nacht-
zeitraum in Betrieb sein wird. Für das Büro und das Sozial- bzw. Verwaltungsgebäude, wo an nicht 
direkt in der nächsten Nachbarschaft befindlichen Immissionsorten ein gegenüber der Beleuchtung 
der Außenflächen untergeordneter lichttechnischer Einfluss in der Nachbarschaft vorliegt, wurde 
ebenfalls eine Betriebszeit im Tagzeitraum (zwischen 06:00 und 20:00) als auch dem Abend und 
Nachtzeitraum angenommen.

4.2.2  für den Menschen im Straßenverkehr

Die zu prüfenden Standorte des ICE-Werks Nürnberg befinden sich in räumlicher Nähe zur 
Bundesau-tobahn BAB 9 und BAB 73, der Staatsstraße St2225 und den Kreisstraßen RH 35 und 
RH 38. Durch die Beleuchtungsanlagen im Plangebiet können lichttechnische Beeinträchtigungen 
des Straßenver-kehrs nicht ausgeschlossen werden. Für die Bewertung der lichttechnischen 
Anforderungen im Stra-ßenraum liegt die DIN 13201-1 [7] vor. Hier werden Anforderungen in 
Form von Güteklassen und Beleuchtungsklassen formuliert, um Blendeinflüsse, Ungleichförmigkeiten 
in der Beleuchtung, usw. für Beleuchtungsanlagen im Straßenraum zu vermeiden. Im Zuge der 
Lichtplanung des ICE-Werks ist darauf zu achten, dass die verwendeten Leuchten sowie deren 
Anbringung zu keinen maßgeblichen Blendungen im Verkehrsraum führen.

4.2.3  für Tiere

Als Empfänger von schädlichen Umwelteinwirkungen z.B. in Form von Licht werden Tiere gemäß dem 
BimSchG [1] ebenfalls neben dem Menschen aufgeführt. Im Zuge einer Überarbeitung im Mai 2000 
der erstmals 1993 erschienen Licht-Richtlinie „Hinweise zur Messung, Beurteilung und Minderung von 
Lichtimmissionen“ [4] werden im Anhang 1 „Hinweise über die schädlichen Einwirkungen von Be-
leuchtungsanlagen auf Tiere – insbesondere auf Vögel und Insekten – und mit Vorschlägen zu deren 
Minderung“ ergänzt. Hierbei sind gerade nachtaktive flugfähige Insekten, Fledermäuse als auch Vö-
gel betroffen. Daher nehmen sich auch das Bundesnaturschutzgesetz (BnatSchG) [2] sowie das Bay-
erische Naturschutzgesetz [3] dem Thema künstliche Beleuchtung und dem Schutz der lichtsensiblen 
Fauna an. Hierbei werden im Bundesnaturschutzgesetz in den §13, §15, §34, §39 und §44 Restrik-
tionen für Verursacher von Störungen der schutzbedürftigen Fauna festgehalten.

Störungen der Fauna entstehen vor allem im Nachtzeitraum, da es sich gemäß [28] bei ca. 30 % der 
Wirbeltiere und ca. 60 % der wirbellosen Tiere um nachtaktive Spezies handelt. Durch künstliche
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Lichteinflüsse wird das natürliche Verhalten der Tiere gestört oder verändert. Die negativen Effekte
auf die Tierwelt sind weitreichend. So werden durch künstliche Leuchten Schatten- und Lichtbereiche
geschaffen, die für diverse Tierarten zu Barrieren werden können, die ihren Lebensraum einschränken.
Analog zum menschlichem Sehempfinden kann künstliche Beleuchtung zu Blendungen und Sichtein-
schränkungen (zu langsame Adaption des Auges, wenn von Hellem ins Dunkle oder umgekehrt) von
Tieren führen, die in direkter Folge zu leichter Beute werden oder ihre Orientierung verlieren. Dies
sind nur beispielhafte negative Effekte, die eine künstliche Belichtung auf die Fauna haben kann.
Nachfolgend wird gesondert auf Insekten, Vögel und Fledermäuse eingegangen, da diese maßgeb-
lich durch künstliche Beleuchtung beeinträchtigt werden können.

Insekten

Nachaktive Insekten, welche nachts auf Nahrungs- und Partnersuche gehen, orientieren sich in der
Dunkelheit an den Sternen und dem Mond. In einer dunklen Umgebung reichen die geringen Hellig-
keiten der Himmelskörper und des Mondes für die Kursfindung der Insekten aus. Befinden sich jedoch
in der Dunkelheit künstliche Lichtquellen, die heller leuchten als die Himmelskörper und der Mond, so
führt dies zu einem Orientierungsverlust der Insekten. Die Insekten werden von den künstlichen Licht-
quellen angezogen (sogenannte Phototaxis: gerichtete Bewegung aufgrund eines Lichtreizes) und
somit an der Nahrungs- und Partnersuche gehindert. Der Anlockungseffekt verstärkt sich, je größer
der Kontrast zwischen Umgebungshelligkeit und der Helligkeit der künstlichen Lichtquelle ist. Das In-
sektenauge ist besonders empfindlich für Licht mit Wellenlängen unter 400 Nanometern und daher
zieht vor allem der UV-Anteil des Lichts, welches für den Menschen nicht sichtbar ist, Insekten beson-
ders an. Durch den Aufprall auf die Lichtquellen, durch Verbrennen an der Lichtquelle als auch primär
durch Erschöpfung sterben dadurch Insekten an den künstlichen Lichtquellen. Ebenfalls können Insek-
ten dadurch leicht zu Beutetieren (z.B. für Spinnen) werden, die sich an Lichtquellen deshalb vermehrt
ansiedeln. In einer sonst dunklen Nachbarschaft lockt eine künstliche Lichtquelle daher viele Insekten
aus ihrem natürlichen Habitat heraus. Die unmittelbaren Folgen – der Tod von Insekten – ziehen auch
sekundäre Effekte nach sich. So führt das Herauslocken der Insekten aus ihren ursprünglichen Habi-
taten und die damit verbundene reduzierte Reproduktionsrate dazu, dass eine Artenverarmung in der
näheren Nachbarschaft von künstlicher Nachtbeleuchtung die Folge sein kann.

Das Bayerische Naturschutzgesetz [3] fordert daher im § 11a „Eingriffe in die Insektenfauna durch
künstliche Beleuchtung im Außenbereich“ zu vermeiden. „Beim Aufstellen von Beleuchtungsanlagen
im Außenbereich müssen die Auswirkungen auf die Insektenfauna, insbesondere deren Beeinträchti-
gung und Schädigung, überprüft und die Ziele des Artenschutzes berücksichtigt werden. Beleuchtun-
gen in unmittelbarer Nähe von geschützten Landschaftsbestandteilen und Biotopen sind nur in Aus-
nahmefällen von der zuständigen Behörde oder mit deren Einvernehmen zu genehmigen.“

In den Hinweisen zur Messung, Beurteilung und Minderung von Lichtimmissionen [4] werden zum
Schutz von Insekten konkretere Maßnahmen genannt:

1) Vermeidung heller, weitreichender künstlicher Lichtquellen in der freien Landschaft
Eine größere Lichtpunktzahl geringer Höhe und Leistung ist gegenüber wenigen Lichtpunkten
großer Höhe und Leistung vorzuziehen.

2) Lichtlenkung ausschließlich in die Bereiche, die künstlich beleuchtet werden müssen
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Des Weiteren sollte eine Abstrahlung des Lichts nach oben, was zu einer maßgeblichen Ver-
größerung des Anlockradius von Insekten führt, vermieden werden. Die Abstrahlung ist mög-
lichst auf einen Winkel kleiner als 70° zur Vertikalen zu beschränken. Hierzu sollten die
Leuchten in Form eines geeigneten Gehäuses oben abgeschirmt werden, sodass lediglich
eine Abstrahlung nach unten erfolgen kann.

3) Wahl von Lichtquellen mit für Insekten wirkungsarmen Spektrum
Zum Schutz der Insektenwelt empfiehlt sich die Wahl von Leuchten, die einen geringen/kei-
nen UV-Anteil emittieren. Leuchten mit geringen kurzwelligen Lichtemissionen sind beispiels-
weise Natriumdampf-Hochdrucklampen und bestimmte LED-Lampen, deren Emissionsspekt-
rum im kurzwelligen Lichtbereich angepasst wurde.

4) Verwendung von vollständig geschlossenen staubdichten Leuchten
Ferner sind die Gehäuse der Leuchten dicht zu gestalten, so dass Insekten nicht in das Innere
der Leuchte gelangen können.

5) Begrenzung der Betriebsdauer auf die notwendige Zeit
Für Beleuchtungsanlagen, die die ganze Nacht betrieben werden müssen, ist zu prüfen, ob
für die späteren Nachtstunden eine Reduzierung des Beleuchtungs-Niveaus (Dimmung der
Beleuchtung) möglich ist. Dieses kann auch durch Bewegungsmeldersysteme erzielt werden.
Ein schnelles Abschalten der Beleuchtungsanlage nach Erfordernis ist anzustreben. Auch
empfiehlt es sich, Teile der Beleuchtungsanlage, die Bereiche des Plangebiets beleuchtet, wo
keine Arbeiten stattfinden, auszuschalten.

Vögel

Es wird angenommen, dass sich Vögel aus einem Zusammenspiel von Erkennen des Magnetfelds,
dem Polarisationsmuster des Himmellichts und der Anordnung der Sterne im Nachtzeitraum orientie-
ren können. Welchen Anteil die einzelnen Komponenten an der Orientierung haben, ist nicht ab-
schließend geklärt. Bei bewölktem Himmel wird die Flughöhe der Vögel meist unter den Wolkentep-
pich verlagert und somit entstehen ggf. Blickbeziehungen zu leuchtenden Bodenobjekten. Hierbei
kann künstliches Licht zu Desorientierung der Vögel führen. Auch führen erhöhte dauerhafte Lichtein-
träge in den Habitaten von Vögeln im Nachtzeitraum zu Veränderungen in deren Schlaf- und Brut-
verhalten.

Es wird daher zum Schutz der Vogelwelt die für Insekten genannten Maßnahmen 1, 2 und 5 als
geeignet angesehen. Darüber hinaus werden gemäß [4] noch folgende Maßnahmen genannt:

1) Vermeidung der Beleuchtung in nächster Nähe von Schlaf- und Brutplätzen der Tiere.

2) Schwache Beleuchtung von Strukturen (z. B. an Leucht- oder Funktürmen), damit diese zur
Vermeidung von Kollisionen für Vögel sichtbar werden.

3) Vermeidung der Beleuchtung von Hochhäusern sowie von Gebäuden mit Glasfronten
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Fledermäuse

Nachtaktive Fledermausarten können durch künstliche Belichtung im Nachtzeitraum teilweise stark 
betroffen sein. Von Art zu Art ist das Verhalten gegenüber künstlicher Belichtung jedoch unterschied-
lich. Einige Arten meiden das Licht und werden daher bei neuaufkommenden Lichtquellen unter Um-
ständen aus deren Habitat vertrieben. Andere Arten haben ihre Jagdgewohnheiten an das hohe 
Nahrungsangebot an den künstlichen Lichtquellen (um die Leuchten schwirrende Insekten) angepasst. 
Daher finden sich diese Arten vermehrt an künstlichen Lichtquellen, da sich das Jagdgebiet in beleuch-
tete Bereiche verschoben hat.

Es wird empfohlen, durch Orientierung der Leuchten und der Leuchtenwahl die Lichteinflüsse auf die 
umliegenden Bereiche minimal zu halten und somit die natürliche Verhaltensweise von Fledermäusen 
minimal zu beeinflussen. Konkrete Maßnahmen für Fledermäuse sind in der Licht-Richtlinie nicht ge-
nannt.

4.2.4  für Pflanzen

Auch wenn der Einfluss von künstlicher Beleuchtung auf Mensch und Tier deutlich überwiegt, so hat 
sie dennoch auch negativen Einfluss auf die Flora. Durch nächtliches Kunstlicht kann beispielsweise 
das Wachstumsverhalten und der Wachstumszyklus der Vegetation beeinflusst werden. So ist es mög-
lich, dass Pflanzen im Herbst beispielsweise ihre Blätter später abwerfen und somit anfälliger für Frost-
schäden werden.

Die DIN 12464-2 [6], welche eine Deutsche Norm für die Beleuchtung von Arbeitsplätzen im Freien 
darstellt, nennt maximal zulässige Störwirkungen von Außenbeleuchtungsanlagen für verschiedene 
Umgebungsbereiche. Hier werden in der Tabelle 2 abhängig von der umgebenden Umweltzone (E1: 
dunkle Bereiche, wie z.B. Nationalparks oder geschützte Stätten, E2: Bereiche mit geringer Gebiets-
helligkeit, usw.) Anforderungen an die Beleuchtung gestellt. So werden neben Lichtstärkeanforderun-
gen für die Leuchten und den zulässigen Anteil des nach oben gerichteten Lichts für den Immissionsort 
maximal zulässige vertikale Beleuchtungstärken (EV) genannt. Für die Umweltzone E1, welche einen 
Nationalpark oder eine geschützte Stätte darstellt, ist am Immissionsort eine vertikale Beleuchtungs-
stärke von 2 lx nicht zu überschreiten. Das im vorliegenden Fall umliegende Vogelschutzgebiet 
„Nürn-berger Reichswald“ kann der Umweltzone E1 zugeordnet werden.
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5. Lichtemissionen

5.1  Lichttechnische Anforderungen an die Flächen im Plangebiet

Im Plangebiet befinden sich Gebäude (Werkshalle, Trainport, Sozial- und Verwal-tungsgebäude, 
Außenreinigungsanlage), überdachte Bereiche (Innenreinigungsanlage, Außenlager & 
Wertstofflager) und Außenbereiche (Abstellanlage, Bahnübergänge), die künstlich beleuchtet 
werden müssen. In der vor-liegenden Untersuchung wurde für die Beleuchtung der Freiflächen, 
der Werkshalle und dem Trainport, des Außenlagers, der Innenreinigungsanlage sowie 
dem Verwaltungsgebäude und Sozialgebäude eine Nutzung im Nachtzeitraum angesetzt. Es 
wird angesetzt, dass alle Beleuchtungsanlagen zeitgleich in Betrieb sind. Die Lage 
der Beleuchtungsflächen sowie das geforderte Beleuchtungsni-veau wurde analog den Plänen 
[13] angesetzt. In der Anlage 1 sind für die drei Standorte die Berei-che der zu beleuchtenden 
Flächen dargestellt.Die Außenreinigungsanlage befindet sich bei allen drei Standorten seitlich des 
Trainports und ist um-geben von freiliegenden Beleuchtungsanlagen, die in Bezug auf deren 
lichttechnische Auswirkung auf die Nachbarschaft als maßgeblich anzusehen sind. Die 
Außenreinigungsanlage, die im Inneren mit 20 lx beleuchtet ist, wurde in der lichttechnischen 
Untersuchung daher nicht berücksichtigt. Für das Verwaltungsgebäude und das 
Sozialgebäude, welche im Inneren beleuchtet werden sollen, wurde angenommen, dass auch eine 
Abend- bzw. Nachtnutzung vorliegt. Hier wurde je Stock-werk ein durchgehendes Fensterband 
angenommen.

Die Werkshalle und der Trainport sollen über ein Lichtband an den Außenwänden, Oberlichter und 
sichtdurchlässige Tore verfügen. Oberlichter wurden aufgrund der nach unten gerichteten Leuchten 
im Werkshalleninneren nicht berücksichtigt. Es wurde für die rund 12 - 15 m hohen Werkshallen- 
bzw. Trainportwände angenommen, dass die obersten 2 m lichtdurchlässig (transluzent) sind. Die 
Fassaden mit den Toren wurden als lichtdurchlässig angesetzt.

Für die drei Standorte wurden gemäß [13] folgende Beleuchtungsniveaus für die einzelnen Betriebs-
flächen angesetzt:

· Werkhalle/Trainport Einfahrt (Freibereich):  50 lx 
· Abstellgleise (Freibereich):  10 lx 
· Durchfahranlagen(Freibereich):  20 lx 
· Bahnübergänge (Freibereich):  20 lx 
· Vorfelder (Freibereich):  10 lx 
· Parkhaus (Freibereich):  10 lx 
· Umlaufenden Hallen- und Trainportbeleuchtung (Freibereich):  20 lx 
· Werkhalle (Innenbereich):  300 lx 
· Trainport (Innenbereich):  300 lx 
· Außenlager & Wertstoffhof (überdacht):  150 lx 
· Innenreinigungsanlage (überdacht):  100 lx 
· Sozialgebäude (Innenbereich):  200 lx 
· Verwaltungsgebäude  (Innenbereich):     500   lx

Die Grobverortung der einzelnen Beleuchtungsflächen kann der Anlage 1 entnommen werden.
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5.2  Leuchtenwahl und Beleuchtungsstärken auf Betriebsflächen

Für die Beleuchtung des geplanten ICE-Werks werden ausschließlich LED-Leuchten verwendet. Bei 
der Wahl der Leuchten ging es lediglich um eine ausreichende Beleuchtung (mittlere Beleuchtungs-
stärke auf Flächenniveau) der jeweiligen Flächen. Auf lichttechnische Qualitätsmerkmale wie Gleich-
mäßigkeit der Flächenausleuchtung, Vermeidung von Blendungen auf den Flächen, usw. wurde 
nicht geachtet, da in der vorliegenden Untersuchung lediglich die lichttechnischen 
Schutzbelange der Nachbarschaft (Schutzgut Mensch, Tier und Pflanze) im Fokus stehen. Im Zuge 
der Lichtplanung sind den lichttechnischen Qualitätsanforderungen Rechnung zu tragen.

Die Leuchten für die Freianlagen wurden alle als Mastaufsatzleuchten auf eine Höhe von 6 m relativ 
zum Plangebietsareal gelegt, was der maximal zulässigen Anbringungshöhe gemäß den Planunter-
lagen [14] entspricht. Für die Freianlagen wurde die LED-Leuchte VSL-B-02-_-C-40K der Firma Cree 
Lighting (Leuchtdatenblatt siehe Anlage 2) verwendet. Für die umlaufende Hallenbeleuchtung wurde 
die LED-Leuchte VSL-B-02-_-B5-30K der Firma Cree Lighting (Leuchtdatenblatt siehe Anlage 2) 
ver-wendet. Für die Beleuchtung der Innenflächen der Werkshalle, des Trainports, 
der Innenreinigungs-anlage sowie dem Außenlager wurden Pendelleuchten des Typs 
CRAFT XL LED68000-840 PC WB LDO WH der Firma Zumtobel (Leuchtdatenblatt siehe 
Anlage 2) verwendet. In der Werkshalle und dem Trainport wurden die Leuchten auf einer 
Höhe von 12 m angesetzt. Für die Innenreinigungsan-lage und das Außenlager wurde die 
Leuchthöhe auf eine Höhe von 6 m gesetzt. Im Sozialgebäude  wurden für die einzelnen 
Stockwerke die Leuchten des Typs LARS LED DIREKT 1200 der Firma Licht+ Raum 
verwendet. Im Sozial- und Verwaltungsgebäude wurden für die einzelnen Stockwerke die 
Leuchten des Typs DIL 13 (DIL – 13NW1-K) der Firma A.L.S. verwendet. An den jeweiligen 
Flächen konnten folgende mittlere Beleuchtungsstärken erreicht werden. In den 
Klammern ist jeweils die ge-forderte Beleuchtungsstärke gemäß [13] aufgezeigt. Bei 
den Bahnübergängen, der umlaufenden Hallenbeleuchtung, den Halleneingangsbereichen 
sowie den Büro- und Verwaltungsflächen liegen jeweils mehrere dieser Bereiche/Stockwerke 
vor, weshalb hier die minimal und maximal ausgeleuch-tete Fläche dargestellt wurde:

Standort B: Allersberg/Pyrbaum:

Em: 52 lx
Em: 21,8 – 22,6 lx
Em: 13,8 lx
Em: 10,0 lx
Em: 21,6 lx
Em: 290 lx
Em: 464 lx
Em: 513 – 524 lx
Em: 211 – 214 lx
Em: 108 lx
Em: 228 lx
Em: 10,9 lx
Em: 16 lx

· Nördliche Einfahrt (50 lx):
· Bahnübergänge (20 lx):
· Loop (10 lx):
· Kreuzungsbereich (10 lx):
· Durchfahranlage (20 lx):
· Trainport (300 lx):
· Werkhalle (300 lx):

· Verwaltungsgenbäude (500 lx):

· Sozialgebäude  (200 lx):
· Innenreinigungsanlage (100 lx):
· Außenlager (150 lx):
· Vorfeld Nord (10 lx):

· Vorfeld Süd (10 lx):
· Umlaufende Hallenbeleuchtung (20 lx): Em: 24,3 – 41 lx
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· Halleneingangsbereiche (50 lx): Em: 66 – 98 lx
· Parkhaus (10 lx): Em: 11,5 lx
· Abstellgleise (10 lx): Em: 13,4 lx

Standort F: Ehemaliges Munitionslager Feucht

Em: 53 lx
Em: 22,7 – 39 lx
Em: 13,6 lx
Em: 14,1 lx
Em: 26 lx
Em: 340 lx
Em: 471 lx
Em: 517 – 531 lx
Em: 283 – 285 lx
Em: 100 lx
Em: 220 lx
Em: 14 lx
Em: 13,1 lx
Em: 19,7 – 29 lx
Em: 65 – 85 lx
Em: 11,4 lx

· Westliche Einfahrt (50 lx):
· Bahnübergänge (20 lx):
· Loop (10 lx):
· Kreuzungsbereich (10 lx):
· Durchfahranlage (20 lx):
· Trainport (300 lx):
· Werkhalle (300 lx):

· Verwaltungsgebäude  (500 lx):

· Sozialgebäude  (200 lx):
· Innenreinigungsanlage (100 lx):
· Außenlager (150 lx):
· Vorfeld Ost (10 lx):
· Vorfeld West (10 lx):
· Umlaufende Hallenbeleuchtung (20 lx):
· Halleneingangsbereiche (50 lx):
· Parkhaus (10 lx):
· Abstellgleise (10 lx): Em: 13,5 lx

Standort G: südlich ehemaliges Munitionslager Feucht

Em: 52 lx
Em: 25,2 – 33,3 lx
Em: 12,3 lx
Em: 10,1 lx
Em: 27 lx
Em: 336 lx
Em: 472 lx
Em: 517 – 518 lx
Em: 265 – 329 lx
Em: 99 lx
Em: 217 lx
Em: 11 lx
Em: 11,4 lx
Em: 26 – 41 lx

· Westliche Einfahrt (50 lx):
· Bahnübergänge (20 lx):
· Loop (10 lx):
· Kreuzungsbereich (10 lx):
· Durchfahranlage (20 lx):
· Trainport (300 lx):
· Werkhalle (300 lx):

· Verwaltungsgebäude  (500 lx):

· Sozialgebäude  (200 lx):
· Innenreinigungsanlage (100 lx):
· Außenlager (150 lx):
· Vorfeld Ost (10 lx):

· Vorfeld West (10 lx):
· Umlaufende Hallenbeleuchtung (20 lx):
· Halleneingangsbereiche (50 lx): Em: 52 – 88 lx
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· Parkhaus (10 lx): Em: 11,4 lx
· Abstellgleise (10 lx): Em: 14 lx

Es wurde als worst-case-Betrachtung angenommen, dass die oben dargestellten Betriebsflächen die
ganze Nacht zeitgleich betrieben werden.

Die Berechnungsergebnisse der Flächenberechnung können der Anlage 3 entnommen werden.

6. Lichtimmissionen und Beurteilung

6.1  Immissionsorte in der bewohnten Nachbarschaft

Als Immissionsorte wurden die nächstgelegenen schutzbedürftigen Bestandsgebäude in der unmittel-
baren Nachbarschaft zum Planvorhaben gewählt. Hier wurden besonders exponierte und nahe dem
Planvorhaben liegende Immissionsorte gewählt, da hier von der größten Betroffenheit auszugehen
ist. Anhand der Ergebnisse an den gewählten Immissionsorten können somit auch Rückschlüsse auf
benachbarte Gebäude gezogen werden. Hier wurde für jeden der untersuchten Immissionsorte ab-
hängig von der vorliegenden Nutzung oder falls vorhanden der Widmung gemäß dem jeweiligen
Bebauungsplan die jeweils höchste Schutzbedürftigkeit angesetzt. Gemäß dem Leitfaden „Lichtein-
wirkungen in der Nachbarschaft“ [24] handelt es sich bei Wohnräumen, Schlafräumen (einschließ-
lich Übernachtungsräume in Beherbergungsstätten), Unterrichtsräumen, Arbeitsräumen, Büroräumen,
Praxisräumen, etc. um schutzbedürftige Räume, die es in der näheren Nachbarschaft zu untersuchen
gilt. Dabei wurde bei Wohnnutzung (inkl. Schlafräumen) eine Schutzbedürftigkeit im Nachtzeitraum
(22:00 – 06:00) angesetzt. Für umliegende Büronutzung, etc. wurde ebenfalls eine Schutzbedürftig-
keit für den Nachtzeitraum unterstellt, da hier mögliche Betriebsleiter- oder Hausmeisterwohnungen
angenommen wurden. Die Höhe der Immissionsorte wurde wie folgt angenommen: Der Erdgeschoss-
bereich wurde mit einer Höhe von 1,5 m üGOK berücksichtigt. Für darüberliegende Stockwerke
wurde je Stockwerk eine Höhe von 3 m addiert. Zwischen Emissionsquellen im Plangebiet und dem
Immissionsort wurden keine Sichtunterbrechungen durch Gelände oder dazwischenliegende Objekte
(Bäume, Gebäude, usw.) berücksichtigt. Der vorliegende Fall stellt damit eine worst-case Betrachtung
dar.

Die Lage der Immissionsorte kann auch der Anlage 1 entnommen werden.

6.1.1  Immissionsorte Standort B: Allersberg/Pyrbaum

Für den Standort B: Allersberg/Pyrbaum wurden nachfolgende Immissionsorte untersucht:
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Immissionsorte in der Nachbarschaft am Standort B: Allersberg/Pyrbaum (südlicher Bereich)

IO 1

IO 2

IO 3

IO 4

IO 5
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Immissionsorte in der Nachbarschaft am Standort B: Allersberg/Pyrbaum (nördlicher Bereich)

Abbildung 4: Immissionsorte in der Nachbarschaft am Standort B

© eigene Darstellung mit Geobasisdaten: Bayerische Vermessungsverwaltung

In der nachfolgenden Tabelle sind die oben dargestellten Immissionsorte in der Nachbarschaft vom
geplanten ICE-Werk am Standort B: Allersberg/Pyrbaum (IO 1 bis IO 11) mit Adresse, Flurnummer
und Nutzung dargestellt.

Tabelle 1: Immissionsorte in der Nachbarschaft am Standort B: Allersberg/Pyrbaum
Immissionsort Adresse und Flurnummer Gebietswidmung/Nutzung
IO 1 Gebäude auf Flurstück 69 Gewerbe
IO 2 Altenfelden 27 (24) Wohnen
IO 3 Altenfelden 63A (78/8) Wohnen
IO 4 Altenfelden 71 (78/2) Wohnen
IO 5 Harrhof 21 (773/1) Wohnen
IO 6 Pruppacher Hauptstr. 24 (1547/8) Wohnen
IO 7 Waldschänke Straßmühle (405) Gewerbe (Waldschänke)
IO 8 Birkenlach 2 (395) Wohnen
IO 9 Schreckhäusl 1 (71) Wohnen

IO 6

IO 7

IO 8

IO 10

IO 9

IO 11
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Tabelle 1: Immissionsorte in der Nachbarschaft am Standort B: Allersberg/Pyrbaum
Immissionsort Adresse und Flurnummer Gebietswidmung/Nutzung
IO 10 Zur Geislach 12 (90/7) Wohnen
IO 11 Zur Geislach 5 (12) Wohnen

Aus den Darstellungen in Abbildung 4 sowie der Tabelle 1 geht hervor, dass an den Immissionsorten
in der umliegenden Nachbarschaft Wohnen, Gewerbe und ein Gastronomiebetrieb mit Übernach-
tungsmöglichkeiten vorliegen. Für den IO 7 (Waldschänke Straßmühle) wurde Wohnen angesetzt.
Es wurde für alle Immissionsorte bis auf den Immissionsort 1 eine abendliche und nächtliche Schutz-
bedürftigkeit angenommen. Für den Immissionsort 1 wurde eine Schutzbedürftigkeit im Nachtzeitraum
angenommen.. Für den Immissionsort 1 wurde angenommen, dass es sich hierbei um eine Dorfge-
bietswidmung handelt. Die Immissionsorte wurden jeweils für das Erdgeschoss, wo generell die Blen-
dungseinflüsse aufgrund der in den unteren Halbraum strahlenden Leuchten maximal ist, und für das
oberste Stockwerk, da hier im Normalfall die Raumaufhellung (alle Leuchten kumulativ) maximal ist,
festgelegt.

6.1.2  Immissionsorte an den Standorten F (Ehemaliges Minitionslager Feucht) und G (Südlich
ehemaliges Minitionslager Feucht)

Abbildung 5: Immissionsorte in der Nachbarschaft an den Standorten F und G

© eigene Darstellung mit Geobasisdaten: Bayerische Vermessungsverwaltung

IO 1

IO 2 IO 3

IO 4

IO 5
IO 6

IO 7

IO 8

IO 10

IO 9

IO 11 IO 12 IO 13

IO 14
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In der nachfolgenden Tabelle sind die oben dargestellten Immissionsorte in der Nachbarschaft der
beiden Standorte F und G (IO 1 bis IO 14) mit Adresse, Flurnummer und Nutzung dargestellt.

Tabelle 2: Immissionsorte in der Nachbarschaft an den Standorten in Feucht
Immissionsort Adresse und Flurnummer Gebietswidmung/Nutzung
IO 1 Thomas-Dachser-Str. 4 (749/34) Gewerbepark Nürnberg/Feucht
IO 2 Südallee 9 (172/125) Gewerbepark Nürnberg/Feucht
IO 3 Gebäude auf 172/100 Bogenschützen Feucht
IO 4 Äußere Weißenseestr. 5 (172/98) Wohnen
IO 5 Äußere Weißenseestr. 1 (172/94) Wohnen
IO 6 Äußere Weißenseestr. 7 (172/73) Wohnen
IO 7 Innere Weißenseestr. 38 (172/49) Wohnen
IO 8 Innere Weißenseestr. 26 (717/6) Wohnen
IO 9 Josef-Schlosser-Weg 208 (213/3) Wohnen
IO 10 Josef-Schlosser-Weg 208 (213/3) Wohnen
IO 11 Bogenstr. 5 (141/7) Gewerbe
IO 12 Nibelungenstr. 24 (150/12) Wohnen
IO 13 Nibelungenstr. 21D (281/70) Wohnen
IO 14 Thomas-Dachser-Str. 11 (172/165) Gewerbe

Aus der Darstellung in Abbildung 5 sowie der Tabelle 2 geht hervor, dass an den Immissionsorten in
der umliegenden Nachbarschaft Wohnen, Gewerbe und eine Bogenschießanlage vorliegen. Es
wurde für alle Immissionsorte eine abendliche und nächtliche Schutzbedürftigkeit angenommen. Für
die Immissionsorte IO 1, IO 2, IO 11 und IO 14 wurde angenommen, dass es sich hierbei um eine
Gewerbegebietswidmung handelt. Für die Bogensportanlage wurde angenommen, dass es sich we-
gen der sportlichen Nutzung gemäß den Anforderungen der LAI-Hinweise um eine Erholungsfläche
handelt, der ein Schutzanspruch vergleichbar zu Wohnen zukommt. Die Immissionsorte wurden je-
weils für das Erdgeschoss, wo generell die Blendungseinflüsse aufgrund der in den unteren Halbraum
strahlenden Leuchten maximal ist, und für das oberste Stockwerk, da hier im Normalfall die Raumauf-
hellung (alle Leuchten kumulativ) maximal ist, festgelegt.

6.2  Lichtimmissionen in der Nachbarschaft

Zur Ermittlung der lichttechnischen Auswirkungen auf die Nachbarschaft wurden Einzelpunktberech-
nungen an den maßgeblichen Immissionsorten mit der Software Relux [23] durchgeführt. Die Lage
der Immissionsorte ist in dem Übersichtslageplan in den Abbildungen 4 und 5 sowie in Anlage 1
enthalten. Die Schutzbedürftigkeit (Gebietsart) der Immissionsorte ergibt sich mangels vorliegender
Bebauungspläne aus der vorliegenden Nutzung.
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6.2.1  Standort B: Allersberg/Pyrbaum

Nachfolgend sind die Raumaufhellung EF und die Blendung kS für die Immissionsorte IO 1 bis IO 11
für den Standort B: Allersberg/Pyrbaum dargestellt. Bei der Blendung kS wurde an jedem Immission-
sort die Blendung ausgehend von jeder Leuchte ermittelt. In der nachfolgenden Tabelle ist jeweils nur
die maßgebliche Blendung dargestellt. Die kompletten Blendungslisten sind der Anlage 4 zu entneh-
men.

Tabelle 3:  Mittlere Beleuchtungsstärke und Blendmaß – Einzelpunktberechnungen für den
Standort B: Allersberg/Pyrbaum

Immissisonsort Stockwerk

Mittlere Beleuchtungsstärke EF

[lx]
Blendmaß kS [/] durch maßgeb-

liche Leuchte
Immissions-
richtwerte

Prognose-
werte

Immissions-
richtwerte

Prognose-
werte

IO 1
EG 1 0,05 32 22
OG 1 1 0,05 32 20

IO 2
EG 1 0,03 32 21
OG 1 1 0,03 32 20

IO 3
EG 1 0,02 32 13
OG 2 1 0,03 32 12

IO 4 EG 1 0,03 32 10
OG 2 1 0,03 32 9

IO 5 EG 1 0,01 32 9
OG 2 1 0,01 32 9

IO 6 EG 1 0,01 32 10
OG 1 1 0,01 32 10

IO 7 EG 1 0,04 32 39
OG 1 1 0,03 32 35

IO 8 EG 1 0,01 32 27
OG 1 1 0,01 32 25

IO 9 EG 1 0,67 32 75
OG 1 1 0,64 32 68

IO 10 EG 1 0,06 32 23
OG 1 1 0,06 32 22

IO 11 EG 1 0,05 32 20
OG 1 1 0,04 32 19

Fett: Überschreitung der zulässigen Immissionsrichtwerte

Aus den Berechungsergebnissen geht hervor, dass sich in der umliegenden Nachbarschaft die licht-
technische Situation (Raumaufhellung und Blendung) verändert.
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Raumaufhellung

Es zeigt sich, dass an allen Immissionsorten in der Nachbarschaft die Raumaufhellungs-Immissions-
richtwerte zuverlässig eingehalten werden können. Die höchsten Raumaufhellungen mit gleichzeitiger
Einhaltung der Immissionsrichtwerte treten am Immissionsort IO 9 mit bis zu EF = 0,67 lx auf.

Blendung

Bis auf IO 7 und IO 9 werden die Blendungs-Immissionsrichtwerte der LAI zuverlässig eingehalten.
Die Blendung nimmt nach oben hin im Regelfall ab. Die höchsten Blendungen treten am Immissionsort
IO 9 auf und betragen im Erdgeschoss bis zu kS = 75. Die Bewertung der Blendungswerte hat im
vorliegenden Fall eher informativen Charakter, da keine konkrete Planung vorliegt, die eine genaue
Verortung der Leuchten zulassen. Es werden dennoch im Kapitel 6.2.4 Maßnahmen zur Reduzierung
der Blendung vorgeschlagen.

An dieser Stelle wird angemerkt, dass die Berechnungen ohne sichtunterbrechende Elemente (Ge-
lände, umliegende Waldflächen, etc.) durchgeführt wurden. Die Blendungseinflüsse als auch die
Raumaufhellung können sich daher in Realität deutlich geringer darstellen.

6.2.2  Standort F: Ehemaliges Minutionslager Feucht

Nachfolgend sind die Raumaufhellung EF und die Blendung kS für die Immissionsorte IO 1 bis IO 14
für den Standort F: Ehemaliges Munitionslager Feucht dargestellt. Bei der Blendung kS wurde an je-
dem Immissionsort die Blendung ausgehend von jeder Leuchte ermittelt. In der nachfolgenden Tabelle
ist jeweils nur die maßgebliche Blendung dargestellt. Die kompletten Blendungslisten sind der Anlage
5 zu entnehmen.

Tabelle 4:  Mittlere Beleuchtungsstärke und Blendmaß – Einzelpunktberechnungen für den
Standort F: Ehemaliges Munitionslager Feucht

Immissisonsort Stockwerk

Mittlere Beleuchtungsstärke EF
[lx]

Blendmaß kS [/] durch maß-
gebliche Leuchte

Immissions-
richtwerte

Prognose-
werte

Immissions-
richtwerte

Prognose-
werte

IO 1
EG 5 1,16 160 28
OG 3 5 1,03 160 19

IO 2
EG 5 0,24 160 70
OG 2 5 0,25 160 39

IO 3 EG 1 0,08 32 121
IO 4 EG 1 0,06 32 98

OG 1 1 0,06 32 87
IO 5 EG 1 0 32 65

OG 1 1 0 32 58
IO 6 EG 1 0 32 53
IO 7 EG 1 0,01 32 21

OG 1 1 0,01 32 21
IO 8 EG 1 0,01 32 21
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Tabelle 4:  Mittlere Beleuchtungsstärke und Blendmaß – Einzelpunktberechnungen für den
Standort F: Ehemaliges Munitionslager Feucht

Immissisonsort Stockwerk

Mittlere Beleuchtungsstärke EF
[lx]

Blendmaß kS [/] durch maß-
gebliche Leuchte

Immissions-
richtwerte

Prognose-
werte

Immissions-
richtwerte

Prognose-
werte

OG 2 1 0,01 32 19
IO 9 EG 1 0,01 32 19

OG 2 1 0,01 32 18
IO 10 EG 1 0,01 32 19

OG 2 1 0,01 32 18
IO 11 EG 5 0,02 160 16
IO 12 EG 1 0,02 32 18

OG 1 1 0,02 32 18
IO 13 EG 1 0,02 32 16

OG 1 1 0,02 32 16
IO 14 EG 5 2,91 160 28

Fett: Überschreitung der zulässigen Immissionsrichtwerte,

Aus den Berechnungsergebnissen geht hervor, dass sich in der umliegenden Nachbarschaft die licht-
technische Situation (Raumaufhellung und Blendung) verändert.

Raumaufhellung

Es zeigt sich, dass an allen Immissionsorten in der Nachbarschaft die Raumaufhellungs-Immissions-
richtwerte der LAI zuverlässig eingehalten werden können. Die höchsten Raumaufhellungen mit
gleichzeitiger Einhaltung der Immissionsrichtwerte treten am Immissionsort IO 14 mit bis zu EF = 2,91
lx auf.

Blendung

Bis auf IO 3 bis IO 6 werden die Blendungs-Immissionsrichtwerte der LAI zuverlässig eingehalten. Die
Blendung nimmt nach oben hin im Regelfall ab. Die höchsten Blendungen treten am Immissionsort
IO 3 auf und betragen im Erdgeschoss bis zu kS = 121. Die Bewertung der Blendungswerte hat im
vorliegenden Fall eher informativen Charakter, da keine konkrete Planung vorliegt, die eine genaue
Verortung der Leuchten zulassen. Es werden dennoch im Kapitel 6.2.4 Maßnahmen zur Reduzierung
der Blendung vorgeschlagen.

An dieser Stelle wird angemerkt, dass die Berechnungen ohne sichtunterbrechende Elemente (Ge-
lände, umliegende Waldflächen, etc.) durchgeführt wurden. Die Blendungseinflüsse als auch die
Raumaufhellung können sich daher in Realität deutlich geringer darstellen.
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6.2.3  Standort G: Südlich ehemaliges Mumitionslager

Nachfolgend sind die Raumaufhellung EF und die Blendung kS für die Immissionsorte IO 1 bis IO 14
für den Standort G: südlich ehemaliges Munitionslager Feucht dargestellt. Bei der Blendung kS wurde
an jedem Immissionsort die Blendung ausgehend von jeder Leuchte ermittelt. In der nachfolgenden
Tabelle ist jeweils nur die maßgebliche Blendung dargestellt. Die kompletten Blendungslisten sind der
Anlage 6 zu entnehmen.

Tabelle 5:  Mittlere Beleuchtungsstärke und Blendmaß – Einzelpunktberechnungen für den
Standort G: südlich ehemaliges Munitionslager Feucht

Immissisonsort Stockwerk

Mittlere Beleuchtungsstärke EF
[lx]

Blendmaß kS [/] durch maß-
gebliche Leuchte

Immissions-
richtwerte

Prognose-
werte

Immissions-
richtwerte

Prognose-
werte

IO 1
EG 5 0,05 160 14
OG 3 5 0,05 160 12

IO 2
EG 5 0,07 160 37
OG 2 5 0,07 160 16

IO 3 EG 1 0,02 32 49
IO 4 EG 1 0 32 69

OG 1 1 0 32 60
IO 5 EG 1 0,12 32 126

OG 1 1 0,11 32 107
IO 6 EG 1 0,06 32 132
IO 7 EG 1 0,02 32 19

OG 1 1 0,02 32 19
IO 8 EG 1 0,01 32 12

OG 2 1 0,02 32 12
IO 9 EG 1 0,02 32 43

OG 2 1 0,02 32 38
IO 10 EG 1 0,03 32 43

OG 2 1 0,03 32 38
IO 11 EG 5 0,05 160 35
IO 12 EG 1 0,03 32 32

OG 1 1 0,04 32 31
IO 13 EG 1 0,04 32 36

OG 1 1 0,04 32 33
IO 14 EG 5 0,06 160 20

Fett: Überschreitung der zulässigen Immissionsrichtwerte,

Aus den Berechnungsergebnissen geht hervor, dass sich in der umliegenden Nachbarschaft die licht-
technische Situation (Raumaufhellung und Blendung) verändert.
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Raumaufhellung

Es zeigt sich, dass an allen Immissionsorten in der Nachbarschaft die Raumaufhellungs-Immissions-
richtwerte der LAI zuverlässig eingehalten werden können. Die höchsten Raumaufhellungen mit
gleichzeitiger Einhaltung der Immissionsrichtwerte treten am Immissionsort IO 5 mit bis zu EF = 0,12 lx
auf.

Blendung

An den Immissionsorten IO 3 bis IO 6, IO 9 bis IO 10 und IO 13 wird der zulässige Blendungswert
überschritten. Die Blendung nimmt nach oben hin im Regelfall ab. Die höchsten Blendungen treten am
Immissionsort IO 6 auf und betragen bis zu kS = 132. Die Bewertung der Blendungswerte hat im
vorliegenden Fall eher informativen Charakter, da keine konkrete Planung vorliegt, die eine genaue
Verortung der Leuchten zulassen. Es werden dennoch im Kapitel 6.2.4 Maßnahmen zur Reduzierung
der Blendung vorgeschlagen.

An dieser Stelle wird angemerkt, dass die Berechnungen ohne sichtunterbrechende Elemente (Ge-
lände, umliegende Waldflächen, etc.) durchgeführt wurden. Die Blendungseinflüsse als auch die
Raumaufhellung können sich daher in Realität deutlich geringer darstellen.

6.2.4  Beurteilung der Lichtimmissionen in der bewohnten Nachbarschaft

Aus den Berechnungsergebnissen in den Kapiteln 6.2.1 bis 6.2.3 geht hervor, dass es lediglich im
Bereich Blendung (K-Faktor) zu Überschreitungen der Immissionsrichtwerte in der Nachbarschaft
kommt. Die Raumaufhellungen in der Nachbarschaft, die in Form von vertikalen Beleuchtungsstärken
erhoben wird, liegt für alle drei Standorte deutlich unterhalb der Immissionsrichtwerte.

Raumaufhellung

Die Raumaufhellung stellt die kumulierte „Helligkeit“ des gesamten Planvorhabens dar. Anders als
bei der Blendung, wo der Blendeffekt einer einzelnen Leuchte geprüft wird und somit marginale Ver-
änderungen in der Ausrichtung, Höhe, etc. einer Leuchte große Veränderungen bezüglich der Blen-
dungssituation in der Nachbarschaft zur Folge haben, reagiert die Raumaufhellung nicht so sensibel
auf kleinere Veränderungen bei der Ausrichtung, Höhe, etc. der Leuchten. Bei der Raumaufhellung
wird die Beleuchtungsstärke ausgehend von allen Leuchten im Plangebiet kumuliert bewertet. Damit
zeigt sich auch, dass einzelne Leuchten (im vorliegenden Projekt wurden über 800 Leuchten je Plan-
gebiet verwendet) einen weitaus geringeren Einfluss auf die Helligkeit des gesamten Planvorhabens
haben. Zum jetzigen Zeitpunkt, wo die Planung keinen finalen Stand aufweist und somit noch Ände-
rungen zu erwarten sind, stellt die Raumaufhellung die belastbarere Größe in der Bewertung des
lichttechnischen Einflusses der Planung in der Nachbarschaft dar. Im vorliegenden Fall liegt die Raum-
aufhellung an jedem der drei Standorte deutlich unter den in den LAI-Hinweisen formulierten Immissi-
onsrichtwerten. Die Planung ist daher standortunabhängig mit den Schutzbelangen einer beschränk-
ten Raumaufhellung in der Nachbarschaft vereinbar.
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Blendung

Der blendungstechnische Einfluss der Beleuchtungsanlagen des geplanten ICE-Werks in der beste-
henden Nachbarschaft der Standorte hat diverse Ursachen und damit einhergehend Möglichkeiten,
die Blendungssituation zu verbessern:

· Nähe zur Nachbarschaft gekoppelt mit geringerem Höhenniveau: Die höchsten Blendun-
gen in der Nachbarschaft treten in den Bereichen auf, wo Immissionsorte einen geringeren
Abstand zu den Leuchten des Plangebiets und ferner eine im Vergleich zum Plangebiet ge-
ringere absolute Höhe aufweisen.

· Wahl der Leuchten: Der in den LAI-Hinweisen formulierte Blendungs-Immissionswert – der
sogenannte ks-Wert – stellt die Blendung an einem Immissionsort dar, die von lediglich einer
Leuchte ausgeht. Es wird daher bei der Blendungsermittlung anhand der LAI-Hinweise der
Blendeinfluss jeder Leuchte auf einen Immissionsort ermittelt und der höchste Wert ist relevant.
Hohe Blendungen gehen daher im Regelfall von einzelnen Leuchten aus. Daher kann abge-
leitet werden, dass generell hellere Leuchten – also Leuchten mit einer höheren Lichtstärke
(Lichtstrom in einem bestimmten Raumwinkel (lm/sr)) – zu größeren Blendungseffekten beim
Beobachter führen. Bei der Wahl der Leuchten für die Beleuchtung des geplanten ICE-Werks
wurden daher bewusst Leuchten gewählt, die eine hohe Lichtstärke aufweisen (worst-case).
Eine Leuchte mit einer hohen Lichtstärke führt im Vergleich zu einer Leuchte mit geringerer
Lichtstärke zu größeren Blendungseffekten in der Nachbarschaft, da deren Leuchtfläche als
heller/greller empfunden wird und somit zu größeren Blendungseffekten beim Beobachter
führt. Somit führen wenige Leuchten mit hoher Lichtstärke, die das gleiche mittlere Beleuch-
tungsniveau auf einer zu beleuchtenden Fläche erzielen als viele Leuchten mit geringerem
Lichtstrom, zu höheren Blendungen. Im Zuge der Planung sollten daher mehrere Leuchten mit
geringerer Lichtstärke verwendet werden. Hierdurch kann auch im Zuge der Lichtplanung
eine homogenere Ausleuchtung (geringe Ungleichförmigkeit) erreicht werden, was auch in
der Prognose eine wesentliche Reduzierung der Blendung gewährleistet.

· Neigung der Leuchten: Generell sollte im Zuge der Lichtplanung darauf geachtet werden,
dass der Neigungswinkel der Leuchte (Winkel zur Vertikalen) minimal ausfällt, da somit ver-
hindert werden kann, dass über die Fläche hinaus beleuchtet wird. In der vorliegenden Un-
tersuchung hat sich gezeigt, dass durch eine Reduzierung des Neigungswinkels der Blen-
dungseffekt in der Nachbarschaft maßgeblich reduziert wird.

· Höhe der Leuchten: In der vorliegenden Untersuchung wurden die Leuchten auf eine Höhe
von 6 m relativ zur Höhe des Plangebiets gelegt. Im Zuge der Lichtplanung sollte versucht
werden, die Anbringungshöhe der Leuchten so gering wie möglich zu halten. Sollte also an
Stellen (z.B. Parkplatz, usw.) von der Anbringungshöhe von 6 m nach unten hin abgewichen
werden können, ist dies zu präferieren.

· Ignorieren von sichtabschirmenden Objekten zwischen Leuchte und Immissionsort: Es
wurde bei der Berechnung der Raumaufhellung und der Blendung im vorliegenden Fall be-
wusst auf die Berücksichtigung der Sichtabschirmung des umliegenden Waldes und des um-
liegenden Geländes verzichtet, um eine worst-case-Situation abzubilden. Auch kann umge-
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bender Vegetation und auch zu Teilen dem umliegenden Gelände kein zeitlos unveränderli-
cher Charakter zugeschrieben werden. So kann im Zuge von Waldbränden, Sturmschäden,
Dürreperioden, Borkenkäferschäden, verstärktem Wildverbiss, etc. die umliegende Vegeta-
tion weichen oder sich maßgeblich verändern. Viele Pflanzen verlieren auch jahreszeitlich
bedingt ihr Laubwerk, sodass gerade in den Monaten, in denen aufgrund der geringsten
Sonnenstunden (Wintermonate) der größte Bedarf an eine ausreichende Beleuchtung be-
steht, ein verringerter Sichtschutz durch die Vegetation vorliegt. Auch sind Geländeverände-
rungen nicht mit Sicherheit auszuschließen. Zum jetzigen Zeitpunkt kann jedoch der umlie-
genden Vegetation und dem umliegenden Gelände ein starker sichtabschirmender Charak-
ter zugesprochen werden, da sich auch viele Nadelgehölze (Kiefern, etc.), die ihre Nadeln
im Winter behalten, in den Waldflächen befinden. Gerade für die im Vergleich zum Plange-
biet tiefer gelegenen Immissionsorte, an denen die höchsten Blendungen auftreten, da man
theoretisch von unten (geringeres absolute Höhenniveau) in die Lichtquelle blicken kann, ist
der sichtabschirmende Effekt des umgebenden Waldes und des Geländes besonders hoch.
So stellen beispielsweise die in der Nachbarschaft verlaufenden Bundesautobahnen A 9 und
A 73, deren Trassen teilweise erhöht liegen (siehe Höhenpläne in der Anlage 1), eine Sich-
tabschirmung für die dahinterliegende - im Vergleich zur Trasse niedriger gelegenen - Nach-
barschaft dar. In diesem Zusammenhang bietet sich auch die Schaffung von künstlichen Ele-
menten zur Abschirmung von Blendung an.

· Betriebszeiten im Abend (20:00 – 22:00) und Nachtzeitraum (22:00 – 06:00): In der
vorliegenden Untersuchung wurde davon ausgegangen, dass eine Nutzung im Abendzeit-
raum und im Nachtzeitraum an allen Außenflächen, der Werkshalle, dem Trainport, dem
Büro und dem Verwaltungsgebäude, dem Außenlager und der Innenreinigungsanlage vor-
liegt. Sollten Flächen nicht beleuchtet werden müssen, da auf diesen Flächen keine Arbeiten
verrichtet werden, sind diese Flächen durch Leuchten zu beleuchten, die über Bewegungs-
melder gesteuert werden, sodass diese nicht unnötig in Betrieb sind.

Es zeigt sich, dass die Berechnung der lichttechnischen Auswirkungen auf die Nachbarschaft unter
Berücksichtigung von worst-case-Annahmen durchgeführt wurde. Da es sich in der vorliegenden Un-
tersuchung um ein Raumordnungsverfahren handelt und somit noch keine detaillierte Planung vorliegt,
die eine genaue Verortung der Leuchten oder eine genaue Anbringungshöhe der Leuchten (absolute
Anbringungshöhe der Leuchte ist abhängig von der Plangebietshöhe) zulässt, ist eine Anpassung der
Leuchten nicht zielführend. In der vorliegenden Untersuchung kann der Darstellung des Blendungs-
wertes ks auch eher ein informativer Charakter zugeschrieben werden, da dieser auf kleine Änderun-
gen in der Orientierung, Höhe, Neigung der Leuchte zum Teil deutlich reagiert. Die Ermittlung der
Blendungen in der Nachbarschaft soll vielmehr die Bereiche in der Nachbarschaft aufzeigen, die
potentiell von Blendungseinflüssen betroffen sein können und auf die somit im Zuge der Lichtplanung
besonderes Augenmerk zu legen ist. Im Zuge einer geeigneten Lichtplanung, die den obigen Punkten
Folge leistet (Leuchten mit geringeren Lichtstärken, minimale Neigungswinkel und minimale Anbrin-
gungshöhe), kann aufgrund der vorliegenden räumlichen Abstände eine Blendung der Nachbar-
schaft, die über den zulässigen Immissionsgrenzwerten der LAI-Hinweise liegt, vermieden werden.
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Dementsprechend ist das Risiko, dass Lichtimmissionswerte im Rahmen der weiteren Planungen nicht
eingehalten werden, als äußerst gering zu bewerten. Zudem kann bei potenziellen Überschreitungen
im Einzelfall ein Blendschutz zum Immissionsort geschaffen werden.

Nachfolgend sind noch einige ergänzende Empfehlungen für die Beleuchtungsanlagen formuliert:

· Blendschutz: Im Zuge der Lichtplanung bieten sich gerade für die im Randbereich und für
die Nachbarschaft exponierte Leuchten die Verwendung von Blendschutz o.Ä. an, um einen
Lichtaustrag über das Plangebiet hinaus minimal zu halten. So kann vermieden werden, dass
Leuchten in den hinteren Halbraum abstrahlen. Sofern für die Beleuchtung der Randflächen
kein bestimmtes Randbeleuchtungsstärkeverhältnis (z.B. bei Straßen fordert die DIN 13201-
2 [8] in Form des Randbeleuchtungsstärkeverhältnisses REI, dass der Randbereich neben einer
zu beleuchtenden Fläche ein bestimmtes Beleuchtungsniveau aufweisen muss.) zur beleuch-
tenden Fläche einzuhalten ist, sollte außerhalb der Beleuchtungsflächen jeglicher Lichteintrag
minimiert werden. Hier können Blenden und Ähnliches dazu beitragen, schärfere Lichtkanten
zu erzeugen, sodass der Lichteintrag in der Nachbarschaft minimal ist.

· Heckenstrukturen oder andere Sichtabschirmungen: Auch bieten sich immergrüne Hecken-
strukturen rund um das Plangebietsareal an, die eine Betroffenheit niedriger gelegener Im-
missionsorte weitergehend reduziert. Bei sichtunterbrechenden Vegetationselementen ist je-
doch in der Zukunft dafür Sorge zu tragen, dass diese ihren sichtunterbrechenden Charakter
beibehalten. Auch bieten sich Kombinationen aus sichtunterbrechenden Vegetationselemen-
ten (Hecken, etc.) und einem dauerhaften Sichtschutzobjekten (Wände, Zäune, ö.Ä.) an.

· Keine Überdimensionierung der Beleuchtung: Generell sollte im Zuge der Lichtplanung die
Maxime verfolgt werden, die Betriebsflächen nur so stark auszuleuchten, wie tatsächlich er-
forderlich. Eine Überbeleuchtung der Betriebsflächen ist unbedingt zu vermeiden. Auch sollte
in Form von Belegungsplänen, etc. eine gute Organisationsstruktur geschaffen werden, die
es erlaubt, Flächen unbeleuchtet zu lassen, die zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht benötigt
werden.

· Wegebeleuchtung und Parkplatzbeleuchtung: Um eine ggf. notwendige Orientierung auf
dem Gelände weiterhin zu gewährleisten, sollte auf eine weniger helle und tiefer ange-
brachte Wegbeleuchtung, die bestmöglich auch durch Bewegungsmelder gesteuert wird und
somit nur läuft, wenn sie auch wirklich benötigt wird, zurückgegriffen werden. Hierbei emp-
fiehlt es sich auch, die Bewegungsleuchten so zu konzipieren, dass die Leuchten bei Bewe-
gung die Lichtintensität kontinuierlich hochfahren und danach wieder kontinuierlich herunter-
dimmen, sodass mögliche Stroboskopeffekte (schneller Wechsel von Helligkeit und Dunkel-
heit) vermieden werden.

· Auch sollte angestrebt werden, Arbeiten – sofern dies möglich ist - auf den Tag- und Abend-
zeitraum zu konzentrieren, sodass im Nachtzeitraum, wo in der Nachbarschaft der größte
Schutzanspruch und damit einhergehend auch das größte Störungspotential vorliegt, nur die
unbedingt erforderliche Beleuchtung in Betrieb ist.
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6.3  Lichtimmissionen auf umliegenden Verkehr

An den drei Standorten befinden sich die Plangebiete in der näheren Umgebung von den Bundesau-
tobahnen BAB 9 und BAB 73, der Staatsstraße St2225 und den Kreisstraßen RH 35 und RH 38.
Nachfolgend sind je Standort die geringsten Abstände zu den jeweiligen Straßen dargestellt.

· Standort B: Allersberg/Pyrbaum:  80 m zur östlich gelegenen BAB 9, die Kreisstra-
ßen RH 35 und RH 38 kreuzen zum jetzigen Standort das Plangebiet.

· Standort F: Ehemaliges Munitionslager Feucht: 900 m zur östlich gelegenen BAB 9, 800
m zur südlich gelegenen BAB 73 und 60 m zur südwestlich gelegenen St2225

· Standort G: südlich ehemaliges Munitionslager Feucht: 430 m zur östlich gelegenen BAB
9, 430 m zur südlich gelegenen BAB 73 und 180 m zur westlich gelegenen St2225

Die lichttechnischen Anforderungen für Straßen werden von der DIN 13201-1 [5]und 12201-2 [6]
geliefert. Hier werden je nach Straßentyp Anforderungen an die Beleuchtung einer Straße gestellt.

So werden neben einer ausreichenden Leuchtdichte L der Straßenoberfläche, einem ausreichenden
Randbeleuchtungsverhältnis REI und einer ausreichenden Gleichmäßigkeit U der Beleuchtung noch
eine zulässige Schwellenwerterhöhung fTI, welche ein Maß der physiologischen – i.e. die Sehfunktion
maßgeblich beeinträchtigende – Blendung darstellt, gefordert. Die Schwellenwerterhöhung fTI steigt
mit steigender Schleierleuchtdichte. Die Schleierleuchtdichte wiederum ist die Leuchtdichte der Umge-
bung, die der kontrastmindernden Wirkung des Streulichts im Auge am Immissionsort (Ort der Wahr-
nehmung) äquivalent ist. Die Schleierleuchtdichte ist unter anderem abhängig vom Winkel zwischen
der Sehachse und der Leuchte. Winkel zwischen der Sehachse und der Leuchte. Mit steigendem
Winkel nimmt die Schleierleuchtdichte im Quadrat ab. Eine zu hohe Schwellenwerterhöhung fTI ist
daher im Zuge der Lichtplanung zu vermeiden. Hier sind daher in der Planung Leuchten zu verwen-
den, die nicht horizontal abstrahlen und somit ggf. in das Sichtfeld der Verkehrsteilnehmer treffen
können. Auch können für die Leuchten, die am nächsten an den besagten Straßen gelegen sind, durch
Blenden ertüchtigt werden, um ein mögliches Abstrahlen in den Straßenraum zu vermeiden.

Nachfolgend werden gutachterliche Einschätzungen zu möglichen Beeinträchtigungen des Straßen-
verkehrs gegeben:

· Räumliche Abstände: Teils liegen große Abstände zu den beiden Bundesautobahnen und
der Staatsstraße vor. Die Mindestabstände zur nächstgelegenen Autobahn belaufen sich je-
doch auf 80 m (Standort B: Allersberg/Pyrbaum) und zur nächstgelegenen Staatsstraße auf
60 m (Standort F: Ehemaliges Munitionslager Feucht). Am Standort B: Allersberg/Pyrbaum
verlaufen die beiden Kreisstraßen RH 35 und RH 38 zum jetzigen Stand durch das Plange-
biet. Im Zuge der Planung sind die Leuchten in den unteren Halbraum zu orientieren und die
Lichthöhe minimal zu halten, sodass maßgebliche Blendungseinflüsse in den benachbarten
Straßenräumen minimiert werden.

· Dazwischenliegende Vegetation: Auch wenn die dazwischenliegende Vegetation keinen
ganzzeitlichen sicheren Schutz vor Lichteinflüssen im Straßenraum darstellt, da sie Änderun-
gen wie Dürreschäden, Sturmschäden, etc. unterworfen sein kann, so kann der Vegetation
trotzdem ein gewisser Sichtschutz attestiert werden. Im Zuge von dichten Heckenstrukturen
im Randbereich der Plangebiete kann eine noch zuverlässigere Sichtabschirmung geschaffen
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werden. Gerade für die Bereiche, wo die Straßen besonders nah am Plangebiet liegen, sind
abschirmende Elemente vorzusehen, um die Verkehrsteilnehmer minimal in deren Sehtaug-
lichkeit zu beeinträchtigen.

· Lage der Blendquellen: Sollten Blendungen im Verkehrsraum auftreten, so liegen diese meist
nicht im direkten Sichtfeld (auf der Straße) der Verkehrsteilnehmer, sondern im Peripheriebe-
reich des Verkehrsteilnehmers. So können ggf. auftretenden Blendungen durch das geplante
ICE-Werk die Sicht ggf. vermindert einschränken.

Es wird für alle drei Standorte als unwahrscheinlich erachtet, dass durch diese maßgebliche Blen-
dungseinflüsse im umliegenden Straßenraum erzeugt werden - gerade wenn man zum Schutz der
umliegenden Nachbarschaft und der Flora- und Fauna-Flächen die im Gutachten vorgeschlagenen
Maßnahmen und Empfehlungen befolgt.

6.4  Lichtimmissionen auf Fauna und Flora

Unabhängig des Standortes liegen alle drei Standorte für das ICE-Werk in dem bewaldeten Vogel-
schutzgebiet „Nürnberger Reichswald“. Der Nürnberger Reichswald mit der Gebietsnummer
DE6533471 weist eine Fläche von 38.192 ha auf [17]. Das Vogelschutzgebiet „Nürnberger Reichs-
wald“, welches sich in 9 Teilgebietsflächen unterteilt, stellt einen ausgedehnten, zusammenhängenden
Waldkomplex dar, der von einer Vielzahl von Waldgesellschaften und Biotopen durchsetzt ist [18].
Zum Schutz dieses Gebiets und dem Vorantreiben von Entwicklungskonzepten liegt ein Management-
plan [18] vor. Das Gebiet weist einen großen Vogelartenreichtum auf: So sind folgende seltene und
gefährdete Vogelarten im Vogelschutzgebiet „Nürnberger Reichswald“ heimisch [17]:
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Tabelle 6:  Vogelarten im Vogelschutzgebiet „Nürnberger Reichswald“ [17]
Vogelarten des Anhangs I VS-RL gemäß Natura 2000-Verordnung

Zugvögel nach Art.4 (2) VS-RL gemäß Natura 2000-Verordnung

Gemäß dem Managementplan ([18] und [19]) befinden sich im Vogelschutzgebiet „Nürnberger
Reichswald“ einige Naturschutzgebiete, drei Naturreservate, zahlreiche Biotope und einige FFH-
Gebiete. Es zeigt sich, dass im unmittelbaren Nahbereich der geplanten Standorte keines der Natur-
schutzgebiete, der Naturreservate und der FFH-Gebiete liegt. Das nächstgelegene FFH-Gebiet beim
Standort B: Allersberg/Pyrbaum liegt südöstlich des Marktes Allersberg (FFH-Gebiet „Vermoorung
südlich Allersberg und bei Seligenporten“ (DE6733372) [21]) und weist einen Abstand vom Plange-
biet von über 4 Kilometer auf. Das nächstgelegene FFH-Gebiet bei den Standorten in Feucht liegt
südwestlich der beiden Standorte – südwestlich der BAB 73 - (FFH-Gebiet „Kornberge bei Worzel-
dorf“ (DE6632372) [22]) und weist einen Abstand vom Plangebiet von über 1,5 Kilometer auf. Eine
direkte Betroffenheit der Naturschutzgebiete, der Naturreservate als auch der FFH-Gebiete liegt da-
her an allen drei Standorten nicht vor.

Die drei Standorte befinden sich jedoch an allen drei Standorten mitten im Vogelschutzgebiet „Nürn-
berger Reichswald“.

In der vorliegenden Untersuchung wurde davon ausgegangen, dass die umliegenden Waldflächen
des „Nürnberger Reichswaldes“ rund um die drei Planungsstandorte gleichermaßen wertvoll zu er-
achten sind. Nachfolgend sind für die geplante Beleuchtung des ICE-Werks Planungshinweise aufge-
listet, auf die geachtet werden muss, um die Auswirkungen auf die umliegenden Tier- und Pflanzenwelt
minimal zu halten:
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Im Zuge der Lichtplanung sollte generell darauf geachtet werden, dass

- die Leuchten nicht nach oben abstrahlen. Leuchten, die in den oberen Himmelsraum ab-
strahlen haben einen weit größeren Anlockungseffekt auf Tiere. Der lichttechnische Ein-
fluss einer aus tierschutzfachlicher Sicht gesehen „falsch“ orientierten Leuchte ist daher
größer. Ein Abstrahlen in den oberen Himmels-Halbraum ist daher zwingend zu vermei-
den, da diese Strahlung ausschließlich lichtverschmutzenden Charakter hat und nicht zur
Beleuchtung der jeweiligen Fläche beiträgt.

- Die Leuchten sollten so angebracht und ggf. mit Blenden ertüchtigt werden, dass eine
Ausleuchtung in den umliegenden „Nürnberger Reichswald“ minimal ist. Auch sollten -
sofern dies möglich ist – Betriebsflächen, die geringer bzw. gar nicht beleuchtet werden
müssen, präferiert an den Plangebietsrand gelegt werden. Eine Orientierung von Leuch-
ten in die umliegenden möglichen Habitatbereiche der umliegenden Tierwelt ist zu ver-
meiden.

- Wege o.Ä., die der Erschließung der einzelnen Betriebsflächen/-gebäude dienen und
wo eine Beleuchtung zwingend erforderlich ist, über eine eigenständige tiefer liegende
und weniger helle Beleuchtung verfügen. Hierbei empfiehlt es sich, die Beleuchtungsan-
lagen mit Bewegungsmeldern zu versehen, die so konzipiert sind, dass die Leuchten bei
Bewegung die Lichtintensität kontinuierlich hochfahren und danach wieder kontinuierlich
herunterdimmen, sodass mögliche Stroboskopeffekte (schneller Wechsel von Helligkeit
und Dunkelheit) vermieden werden.

- die verwendeten Leuchtmittel am besten eine Farbtemperatur von < 3.000 K (warm-wei-
ßes Licht) aufweisen. Durch eine Leuchte, die Licht mit geringem UV-Anteil emittiert, wer-
den deutlich weniger Insekten und in direkter Folge deren Jäger (z.B. Vögel und Fleder-
mäuse) angezogen. Vögel reagieren teils sehr sensibel auf rote Farbanteile im Licht. Im
Zuge einer geeigneten Leuchtenwahl sollte die LED-Leuchte so eingestellt werden, dass
diese störenden Lichtanteile minimal sind.

- die Lampengehäuse gegen das Eindringen von Insekten vollständig geschlossen sind.
Bei der Wahl des Leuchtmittels ist unbedingt darauf zu achten, dass kein direkter Kontakt
von Tieren zu der heißen Blendquelle vorliegt. Hierzu sind geeignete Einhausungen der
Leuchte vorzusehen, die Insekten keinen Zugang bieten und auch nicht so heiß werden,
dass Insekten beim Kontakt versengen. Die Einhausung kann auch gleich die Funktion
eines Blendschutzes übernehmen, weshalb sich hier ein Synergieeffekt ergibt.

- die Beleuchtung nicht höher als unbedingt notwendig montiert wird. Die Anbringungs-
höhe sollte so gering wie möglich gehalten werden, um Leuchten in der weiträumigen
Nachbarschaft so wenig wie möglich zu exponieren und somit die Fauna minimal zu
beeinflussen.

- die maximale Beleuchtungsstärke so gering wie möglich gehalten wird. Die Platzaus-
leuchtung sollte die erforderlichen Anforderungen erfüllen, aber darüber hinaus nicht
unnötig beleuchten. Die erforderliche Beleuchtung ist auch auf die vorliegende Nutzung
auszulegen.
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- die Beleuchtung nur wenn nötig in Betrieb ist. Ein Betrieb der Beleuchtungsanlagen ist
auch außerhalb des Nachtzeitraums auf die Zeiträume zu beschränken, wo eine Nut-
zung vorliegt.

- die Gebäude auf dem Plangebiet schwach beleuchtet werden, um diese zur Vermeidung
von Kollisionen durch Vögel sichtbar zu machen.

- der Verbau von Glasfronten an den Gebäuden oder auch gläsernen Wänden als mög-
liche Lärmschutzmaßnahmen, etc. weitestgehend zu vermeiden sind, da diese Hinder-
nisse von Vögeln oft falsch wahrgenommen werden und somit zu Kollisionen (sogenann-
ter Vogelschlag), die oft tödlich für das Tier enden, führen. Auch sollten gläserne Ober-
flächen in Bezug auf deren Reflexionsverhalten reduzierte Anwendung finden. So kön-
nen Sekundärblendungen an den gläsernen Oberflächen entstehen.

- am Rand des Plangebietsareals dichte, ganzjährig grüne Heckenstrukturen konzipiert
werden, die eine Ausleuchtung in die umliegenden Naturflächen reduzieren. Wenn mög-
lich sollten die Heckenstrukturen einen gewissen Abstand zur äußersten Beleuchtung auf-
weisen, um den lichtabschirmenden Effekt zu vergrößern.

In den LAI-Hinweisen werden keine Immissionsgrenzwerte für eine berechnungstechnische Bewertung
der Auswirkungen auf Flora und Fauna genannt. Daher wurden hilfsweise die maximal zulässigen
Störwirkungen gemäß der DIN EN 12464-2 [6], welche eine Norm darstellt, die sich mit der Be-
leuchtung von Arbeitsstätten im Freien befasst, verwendet. In der DIN EN 12464-2 werden für die
Nachbarschaft mögliche Umweltzonen (Umweltzone 1: dunkle Bereich wie z.B. Nationalparks, Um-
weltzone 2: Bereiche mit geringer Gebietshelligkeit, usw.) definiert und hierfür maximal zulässige
vertikale Beleuchtungsstärken, Lichtstärken der Leuchten, Anteil des nach oben gerichteten Lichts und
Leuchtdichten von Gebäudefassaden und Schildern genannt. In der vorliegenden Untersuchung wird
ausschließlich die vertikale Beleuchtungsstärke an ausgewählten Immissionsorten in den umliegenden
Naturflächen ermittelt. Es gestaltet sich anhand des sehr unsteten Geländes rund um die drei Stand-
orte als schwierig, einzelne Immissionsorte in die benachbarten Naturflächen zu legen. Es wurde
daher bespielhaft für den Standort B: Allersberg/Pyrbaum eine Art Abnahmeberechnung der vertika-
len Beleuchtungsstärke durchgeführt. Die Erkenntnisse können aufgrund der ähnlichen Aufbauweise
der drei Standorte auf die beiden Standorte F und G übertragen werden. Hierbei wurde an geeigne-
ter Stelle mit zunehmenden Abständen zum Plangebiet die Beleuchtungsstärke auf Höhe des Plange-
biets und auf 5 m relativ zur Plangebietshöhe ermittelt. Als geeignete Stelle wurde der Bereich süd-
westlich des südlichen Werkstores der westlichen großen Werkshalle erachtet, da hier eine besonders
hohe Ausleuchtung in die Nachbarschaft zu erwarten ist. Eine Ermittlung der vertikalen Beleuchtungs-
stärken auf Bodenniveau und auf 5 m Höhe wurde als sinnvoll erachtet, da somit die Betroffenheit
von im Bodenbereich lebenden Tieren und Pflanzen und von Tieren, die in den Bäumen leben, und
oberen Bereichen von Bäumen ermittelt werden können. Geländeunebenheiten wurden nicht berück-
sichtigt. Es zeigt sich jedoch, dass generell bei nahe der Leuchten gelegenen Immissionsorten höher
gelegene Immissionsorte eine höhere vertikale Beleuchtungsstärke aufweisen als niedrigere Immissi-
onsorte, da bei höher gelegenen Immissionsorten eine größere Leuchtfläche sichtbar ist. Eine Betrach-
tung der Immissionsorte auf gleicher Höhe wie das Plangebiet bzw. 5 m über Plangebietsniveau bildet
daher eine gute Mitte. Gemäß den Vorgaben der DIN EN 12464-2 gilt für die Umweltzone 1 eine
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maximal zulässige vertikale Beleuchtungsstärke von 2 lx. In der vorliegenden Untersuchung wird an-
genommen, dass es sich bei den umgebenden Naturflächen um die Umweltzone 1 handelt. Bei der 
Lichtplanung sollten auch die anderen Punkte wie eine maximal zulässige Beleuchtung von 
Fassaden und Schildern im Plangebiet als auch eine maximale Lichtstärke der Leuchten 

Berücksichtigung finden. In der nachfolgenden Abbildung sind die untersuchten Immissionsorte am 
Standort B: Allersberg/Pyrbaum dargestellt. In der Anlage 1.10 ist ein größerer Umgriff 
dargestellt, um die untenstehende Abbildung besser verorten zu können. Hier liegt IO 1 5 m, IO 
2 10 m, IO 3 20 m, IO 4 40 m und IO 5 100 m von der östlich gelegenen Plangebietsgrenze 
entfernt:

Abbildung 6: Übersicht der Immissionsorte im umliegenden Vogelschutzgebiet
© eigene Darstellung mit Geobasisdaten: Bayerische Vermessungsverwaltung

In der nachfolgenden Tabelle sind die vertikalen Beleuchtungsstärken an den oben darsgestellten
Immissionsorten dargestellt:

Tabelle 7:  Vertikale Beleuchtungsstärken an den Immissionsorten im Vogelschutzgebiet
Immissionsort Vertikale Beleuchtungsstärke EV in [lx]

IO 1 Boden 16,5
5 m Höhe 17,4

IO 2 Boden 12,1
5 m Höhe 13,0

IO 3 Boden 7,9
5 m Höhe 8,5

IO 4 Boden 2,7
5 m Höhe 4,2

IO 5

IO 4

IO 2

IO 1IO 3
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Tabelle 7:  Vertikale Beleuchtungsstärken an den Immissionsorten im Vogelschutzgebiet
IO 5 Boden 1,2

5 m Höhe 1,4

Aus den Ergebnissen der Tabelle 7 geht hervor, dass erst ab einem Abstand von etwa 100 m eine
vertikale Beleuchtungsstärke in den umliegenden Naturflächen vorliegt, die unterhalb von EV = 2 lx
liegen. Es zeigt sich daher, dass im Nahbereich des Plangebiets eine starke Betroffenheit der umlie-
genden Naturflächen (Flora und Fauna) vorliegt. Im weiteren Planungsverlauf sollte die Beurteilung
der Auswirkungen auf umliegende Naturflächen unter Berücksichtigung der vorliegenden Artenbe-
stände präzisiert werden.

Aktuell gibt es in der Forschung keine Erkenntnisse, die zu vollzugstauglichen Abschätzungen zu den
durch künstliche Beleuchtung verursachten Beeinträchtigungen auf Flora und Fauna führen. Daher
sind Auswirkungen durch „Lichtverschmutzung“ v.a. im Einzelfall und unter Berücksichtigung vorlie-
gender Umweltverträglichkeitsprüfungen zu untersuchen. Die aktuelle Naturschutzgesetzgebung be-
rücksichtigt aktuell grundsätzlich nur besonders sensible Gebiete (z.B. Natura-2000-Gebiete). Das
Bundesamt für Naturschutz hat für FFH-Verträglichkeitsprüfungen ein umfassendes Fachinformations-
system erstellt. Darin sind sog. „Wirkfaktoren“ enthalten. Diese stellen die Schnittstelle zwischen der
Verursacher- und der Betroffenenseite dar. Unter dem Sammelbegriff der „nichtstofflichen Einwirkun-
gen“ wird hier neben den akustischen Reizen (Schall), optischen Reizen (Bewegung), Erschütterungen
und mechanischen Einwirkungen auch das Licht aufgezählt. Dabei können unterschiedliche Verhal-
tensweisen von Tieren ausgelöst werden (z.B. Irritation, Schreckreaktionen, Meidung oder Anlockwir-
kungen). Als Einflussbereich mit mittleren bis hohem Anlockungspotenzial ist daher ein Abstand von
100 bis 200 m zu berücksichtigen. Demnach wird empfohlen, die Lichtimmissionen auf Flora und
Fauna in einem Korridor von 200 m um die Plangebiete zu untersuchen. Im Einzelfall können sich
andere Abstände ergeben. Dabei sind die Untersuchungsergebnisse der Umweltverträglichkeitsprü-
fung zu berücksichtigen.

Grundsätzlich wird vom Bundesamt für Naturschutz empfohlen, „unter Berücksichtigung von Vorbe-
lastungen durch ggf. bereits vorhandene Lichtquellen eine Überlagerung relevanter Lebensräume,
Aktionsräume oder Wanderrouten empfindlicher Arten mit den Flächen oder Strukturen (Bauwerken)
hohen bis mittleren Anlockungspotentials vorzunehmen und die Schwere der Beeinträchtigungen ab-
zuschätzen.“ [27].

Bei der Planung sollte standortunabhängig auf die oben dargestellten Empfehlungen strenge Rück-
sicht genommen werden.
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Dieses Gutachten umfasst 46 Seiten und 6 Anlagen. Die auszugsweise Vervielfältigung des Gutach-
tens ist nur mit Zustimmung der Möhler + Partner Ingenieure AG gestattet.

München, den 15. März 2022

Möhler + Partner
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Anlage 1: Lagepläne

Übersichtslageplan Standort B: Allersberg/Pyrbaum
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Höhenplan Standort B: Allersberg/Pyrbaum
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Lage der zu beleuchtenden Flächen am Standort B: Allersberg/Pyrbaum Einfahrtsbereich

Wendegleise

Dispistionsgleise 
Durchfahranlagen

Dispositionsgleise

Innereinigungsanlage 
Trainport 
Außenreinigungsanlage 
Vorfeld
Umlaufende Hallenbeleuchtung 
Halleneingangsbeleuchtung 

Außenlager und Wertstoffhof 
Werkhalle
Bahnübergänge
Vorfeld
Parkhaus
Umlaufende Hallenbeleuchtung 
Halleneingangsbeleuchtung 
Sozialgebäude 
Verwaltungsgebäude
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Übersichtslageplan Standort G: südlich ehemaliges Munitionslager Feucht
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Höhenplan am Standort G: südlich ehemaliges Munitionslager Feucht
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Lage der zu beleuchtenden Flächen am Standort G: südlich ehemaliges Munitionslager Feucht

Einfahrtsbereich

Wendegleise

Disposition 
Durchfahranlagen

Dispositionsgleise

Außenlager und Wertstoffhof 
Werkhalle
Bahnübergänge
Vorfeld
Parkhaus
Umlaufende Hallenbeleuchtung 
Halleneingangsbeleuchtung 
Sozialgebäude 
Verwaltungsgebäude

Innereinigungsanlage 
Trainport 
Außenreinigungsanlage 
Vorfeld
Umlaufende Hallenbeleuchtung 
Halleneingangsbeleuchtung 
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Übersichtslageplan Standort F: Ehemaliges Munitionslager Feucht
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Höhenplan Standort F: Ehemaliges Munitionslager Feucht
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Lage der zu beleuchtenden Flächen am Standort F: Ehemaliges Munitionslager Feucht

Einfahrtsbereich

Wendegleise

Dispositionsgleise 
Durchfahranlagen

Dispositionsgleise

Innereinigungsanlage 
Trainport 
Außenreinigungsanlage 
Vorfeld
Umlaufende Hallenbeleuchtung 
Halleneingangsbeleuchtung 

Außenlager und Wertstoffhof 
Werkhalle
Bahnübergänge
Vorfeld
Parkhaus
Umlaufende Hallenbeleuchtung 
Halleneingangsbeleuchtung 
Sozialgebäude
Verwaltungsgebäude
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Lage der Immissionsorte im Nürnberger Reichswald für den Standort B: Allersberg/Pyrbaum
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Anlage 2: Leuchtdatenblätter
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Anlage 3: Beleuchtungsstärken auf den Betriebsflächen

Standort B: Allersberg/Pyrbaum:

Nördliche Einfahrt:

Abstellgleise:
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Durchfahrtsanlage:

Bahnübergang:
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Bahnübergang:

Vorfeld Nord:
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Umlaufende Hallenbeleuchtung:

Halleneingangsbeleuchtung:
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Parkplatzbeleuchtung:

Umlaufende Hallenbeleuchtung:
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Halleneingangsbereich:

Wendegleise (Loop):
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Kreuzungsbereich:

Bahnübergang:
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Bahnübergang:

Vorfeld Süd:
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Halleneingangsbereich:

Umlaufende Hallenbeleuchtung
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Halleneingangsbereich:

Trainport:
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Innenreinigungsanlage:

Werkshalle:
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Außenlager:

Büro OG 4



Möhler + Partner Ingenieure AG Bericht 770-6697 Anlage 3.13

Büro OG 3

Büro OG 2
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Büro OG 1

Verwaltung OG 4
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Verwaltung OG 3

Verwaltung OG 2



Möhler + Partner Ingenieure AG Bericht 770-6697 Anlage 3.16

Verwaltung OG 1
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Standort F: Ehemaliges Munitionslager Feucht

Westliche Einfahrt:

Bahnübergang:
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Bahnübergang:

Wendegleise (Loop):
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Bahnübergang:

Bahnübergang:
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Abstellanlage:

Vorfeld Ost:
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Vorfeld West:

Durchfahranlagen:
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Umlaufenden Hallenbeleuchtung:

Halleneingangsbereich:
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Halleneingangsbereich:

Umlaufende Hallenbeleuchtung:
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Innenreinigungsanlage:

Außenlager:
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Werkshalle:

Parkplatz:
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Halleneingangsbereich:

Umlaufende Hallenbeleuchtung:
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Halleneingangsbereich:

Trainport:
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Kreuzungsbereich:

Büro OG 4:
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Büro OG 3:

Büro OG 2:
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Büro OG 1:

Verwaltung OG 4:
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Verwaltung OG 3:

Verwaltung OG 2:
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Verwaltung OG 1:
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Standort G: südlich ehemaliges Munitionslager Feucht

Östliche Einfahrt:

Bahnübergang:
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Bahnübergang:

Wendegleise (Loop):
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Kreuzungsbereich:

Bahnübergang:
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Bahnübergang:

Durchfahranlagen:
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Werkhalle:

Trainport:
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Halleneingangsbereich:

Umlaufende Hallenbeleuchtung:
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Halleneingangsbereich:

Umlaufenden Hallenbeleuchtung:
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Halleneingangsbereich:

Vorfeld Ost:
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Halleneingangsbereich:

Außenlager:
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Parkplätze:

Umlaufende Hallenbeleuchtung:
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Innenreinigungsanlage:

Vorfeld West:
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Abstellgleise:

Büro OG 4:
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Büro OG 3:

Büro OG 2:
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Büro OG 1:

Verwaltung OG 4:
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Verwaltung OG 3:

Verwaltung OG 2:
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Verwaltung OG 1:



Möhler + Partner Ingenieure AG Bericht 770-6697 Anlage 4.1

Anlage 4: Blendungen in der Nachbarschaft (Standort B: Allersberg/Pyrbaum)

In den nachfolgenden Abbildungen werden je Immissionsort jeweils die Blendungen der blendensten
10 Leuchten dargestellt:

IO 1 EG:

IO 1 OG 1:

IO 2 EG:

IO 2 OG 1:
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IO 3 EG:

IO 3 OG 1:

IO 3 OG 2:

IO 4 EG:
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IO 4 OG 1:

IO 4 OG 2:

IO 5 EG:

IO 5 OG 1:
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IO 5 OG 2:

IO 6 EG:

IO 6 OG 1:

IO 7 EG:
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IO 7 OG 1:

IO 8 EG:

IO 8 OG 1:

IO 9 EG:

IO 9 OG 1:
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IO 10 EG:

IO 10 OG 1:

IO 11 EG:

IO 11 OG 1:
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Anlage 5: Blendungen in der Nachbarschaft (Standort F: Ehemaliges Munitionslager
Feucht)

In den nachfolgenden Abbildungen werden je Immissionsort jeweils die Blendungen der blendensten
10 Leuchten dargestellt:

IO 1 EG:

IO 1 OG 1:

IO 1 OG 2:

IO 1 OG 3:
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IO 2 EG:

IO 2 OG 1:

IO 2 OG 2:

IO 3 EG:
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IO 4 EG:

IO 4 OG 1:

IO 5 EG:

IO 5 OG 1:
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IO 6 EG:

IO 7 EG:

IO 7 OG 1:

IO 8 EG:

IO 8 OG 1:
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IO 8 OG 2:

IO 9 EG:

IO 9 OG 1:

IO 9 OG 2:
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IO 10 EG:

IO 10 OG 1:

IO 10 OG 2:

IO 11 EG:
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IO 12 EG:

IO 12 OG 1:

IO 13 EG:

IO 13 OG 1:

IO 14 EG:
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Anlage 6: Blendungen in der Nachbarschaft (Standort G: südlich ehemaliges Muni-
tionslager Feucht)

In den nachfolgenden Abbildungen werden je Immissionsort jeweils die Blendungen der blendensten
10 Leuchten dargestellt:

IO 1 EG:

IO 1 OG 1:

IO 1 OG 2:

IO 1 OG 3:
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IO 2 EG:

IO 2 OG 1:

IO 2 OG 2:

IO 3 EG:

IO 4 EG:
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IO 4 OG 1:

IO 5 EG:

IO 5 OG 1:

IO 6 EG:

IO 7 EG:
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IO 7 OG 1:

IO 8 EG:

IO 8 OG 1:

IO 8 OG 2:

IO 9 EG:
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IO 9 OG 1:

IO 9 OG 2:

IO 10 EG:

IO 10 OG 1:
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IO 10 OG 2:

IO 11 EG:

IO 12 EG:

IO 12 OG 1:

IO 13 EG:
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IO 13 OG 1:

IO 14 EG:
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